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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Nordwestlich angrenzend zum Siedlungs-
körper der Ortsgemeinde Rodenbach, im 
Kreuzungsbereich der Kreisstraßen 13 und 
25 (K 13 / K 25), soll ein Medizinisches Ver-
sorgungszentrum errichtet werden. Darüber 
hinaus ist eine nach Westen gerichtete Ar-
rondierung des Wohngebietes „Am Ram-
steiner Tor“ der Ortsgemeinde Rodenbach 
geplant, wobei es sich hierbei um ein räum-
lich und quantitativ eingeschränktes Ange-
bot für die Betreiber / Ärzte des Medizini-
sches Versorgungszentrums handeln soll.

Die Erschließung des Medizinischen Versor-
gungszentrums soll über eine zentrale Zu- 
und Abfahrt von der Kreisstraße 25 (K 25) 
erfolgen.

Der angrenzend zum Plangebiet bestehen-
de Fuß- und Feldwirtschaftsweg bleibt er-
halten, um eine fußläufige Anbindung des 
Medizinischen Versorgungszentrums von   
der Ortslage Rodenbachs aus zu gewähr-
leisten.

Die für das Medizinische Versorgungszent-
rum erforderlichen Stellplätze für Mitarbei-
ter, Patienten und Besucher werden voll-
ständig auf dem Grundstück untergebracht.

Die geplante Wohnbebauung soll hingegen 
über eine neu zu errichtende, von der Stra-
ße „Am Ramsteiner Tor“ abgehende, Er-
schließungsstichstraße erschlossen werden.

Aktuell beurteilt sich die planungsrechtliche 
Zulässigkeit größtenteils nach § 35 BauGB 
(Außenbereich). Für den südlichen Teilbe-
reich der geplanten Erschließungsstichstra-
ße (Gemarkung Rodenbach) setzt der 
rechtskräftige Bebauungsplan „Am Kreuz-
berg, Änderung II“ der Ortsgemeinde Ro-
denbach von 1996 ein Allgemeines Wohn-
gebiet fest. 

Auf diesen Grundlagen kann das Vorhaben 
nicht realisiert werden.

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Zulässigkeit der Pla-
nung bedarf es daher der Aufstellung eines 
Bebauungsplanes. 

Die Ortsgemeinderäte der Ortsgemeinden 
Rodenbach und Weilerbach haben somit 
gem. § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB die 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Medizi-

nisches Versorgungszentrum und Wohnbe-
bauung „Weißerde““ beschlossen.

Das Plangebiet umfasst eine Gesamtfläche  
von ca. 1,6 ha. Hiervon entfallen lediglich 
ca. 200 m2 auf die Ortsgemeinde Roden-
bach (Bereich der Erschließungsstichstraße).

Der Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines 
Geltungsbereiches den rechtskräftigen Be-
bauungsplan „Am Kreuzberg, Änderung II“ 
der Ortsgemeinde Rodenbach von 1996. 
Für die Ortsgemeinde Rodenbach handelt 
es sich somit um eine Teiländerung des be-
stehenden Bebauungsplanes.

Die genauen Grenzen des Bebauungsplanes 
können dem beigefügten Lageplan entnom-
men werden. 

Parallel zum Bebauungsplan ist gem. §  2 
Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durch-
zuführen. Der Umweltbericht ist gesonder-
ter Bestandteil der Begründung. 

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens ist die 
Kernplan Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH, Kirchenstraße 12, 
66557 Illingen, beauftragt.

Mit der Erstellung des Umweltberichtes ist 
die ARK Umweltplanung und -consulting, 
Paul-Marien-Str. 18, 66111 Saarbrücken, 
beauftragt.

Dem Bebauungsplan liegen darüber hinaus 
folgende Gutachten zugrunde:

• Entwässerungskonzept - Medizinisches 
Versorgungszentrum und Wohnbebau-
ung „Weißerde“ - Ortsgemeinden Ro-
denbach und Weilerbach; WVE GmbH 
Kaiserslautern, Blechhammerweg 50, 
67659 Kaiserslautern,

• Verkehrsplanerische Begleituntersu-
chung zum Bebauungsplan Medizini-
sches Versorgungszentrum und Wohn-
bebauung „Weißerde“; Ingenieurbüro 
VERTEC, Hohenfelder Straße 13, 56068 
Koblenz.

Flächennutzungsplan

Der Bebauungsplan wird gem. § 8 Abs. 3 
BauGB parallel zur Gesamtfortschreibung 
des Flächennutzungsplanes aufgestellt. 

Nach § 8 Abs. 3 Satz 2 BauGB kann der Be-
bauungsplan vor dem Flächennutzungsplan 
genehmigt und bekanntgemacht werden, 
wenn nach dem Stand der Planungsarbei-
ten anzunehmen ist, dass der Bebauungs-
plan aus den künftigen Darstellungen des 
Flächennutzungsplans entwickelt sein wird. 
Hiernach kann im Parallelverfahren der Be-
bauungsplan bereits in Kraft gesetzt wer-
den, wenn für den Flächennutzungsplan 
materielle „Planreife“ eingetreten ist. We-
sentlich ist also, ob im Ergebnis das 
Entwicklungsgebot eingehalten wird. Es 
muss mit ausreichender Sicherheit festste-
hen, dass der Bebauungsplan aus den künf-
tigen Darstellungen des Flächennutzungs-
plans entwickelt sein wird. Die „Planreife“ 
wird hier – anders als in § 33 BauGB– nicht 
ausdrücklich bestimmt. Es ist zu prüfen, ob 
im Ergebnis das Entwicklungsgebot einge-
halten wird; das Parallelverfahren ist eine 
verfahrensrechtliche Besonderheit des Ent-
wicklungsgebots (§ 8 Abs. 2 Satz 1) und 
diesem materiell untergeordnet. Die Ge-
meinde muss für den Bebauungsplan den 
Stand der Planungsarbeiten am Flächennut-
zungsplan in ausreichendem Maße darle-
gen und nachweisen.

Der Entwurf der Gesamtfortschreibung des 
Flächennutzungsplanes der Verbandsge-
meinde Weilerbach berücksichtigt die vor-
liegende Planung durch die Darstellung 
eine Sonderbaufläche „Ärztliches Versor-
gungszentrum“. Sowohl die frühzeitigen 
Beteiligungen gem. § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 
und § 2 Abs. 2 BauGB, als auch die forma-
len Beteiligungen gem. § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 
2 und § 2 Abs. 2 BauGB wurden bereits 
durchgeführt. Zu der geplanten Darstellung 
einer Sonderbaufläche „Ärztliches Versor-
gungszentrum“ wurden seitens der Öffent-
lichkeit, der Behörden, der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange und Nachbargemeinden 
keine abwägungsrelevanten Stellungnah-
men vorgebracht. Die vorliegend geplante 
Wohnbebauung wird zum Beschluss über 
die Gesamtfortschreibung des Flächennut-
zungsplanes durch Darstellung einer Wohn-
baufläche berücksichtigt. Somit kann davon 
ausgegangen werden, dass der Bebauungs-
plan aus den künftigen Darstellungen des 
Flächennutzungsplans entwickelt sein wird.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereichs

Der Geltungsbereich befindet nordwestlich 
des Siedlungskörpers der Ortsgemeinde Ro-
denbach, im Kreuzungsbereich der 
Kreisstraßen 13 und 25 (K 13 / K 25). Der 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird 
wie folgt begrenzt: 

• im Norden durch das Straßenbegleit-
grün mit Entwässerungsgraben sowie 
im weiteren Verlauf der Straßenver-
kehrsfläche der Kreisstraße 13 (K 13), 

• im Nordosten durch Grünflächen mit 
vereinzelten Gehölzstrukturen,

• im Osten und Südosten durch die an-
grenzende Wohnbebauung der Straße 
„Am Heidegericht“ (Hs.-Nr. 9 und 11) 
inkl. der dazugehörigen Grünflächen 
(Garten),

• im Süden durch die angrenzende 
Wohnbebauung der Straße „Am Ram-
steiner Tor“ (Hs.-Nr. 27, 31, 33, 35 und 

37) inkl. der dazugehörigen Grünflä-
chen (Garten),

• im Südwesten durch Grünflächen mit 
vereinzelten Gehölzstrukturen im Wes-

ten durch das Straßenbegleitgrün mit 
Entwässerungsgraben sowie im weite-
ren Verlauf der Straßenverkehrsfläche 
der Kreisstraße 25 (K 25).  

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Lage im Raum, ohne Maßstab; Quelle: ©GeoBasis-DE/ LVermGeoRP (2021); Bearbeitung: Kernplan

Orthofoto mit Geltungsbereich (weiße Balkenlinie); ohne Maßstab; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2021); Bearbeitung: Kernplan
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Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 
sind der Planzeichnung des Bebauungs-
planes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes, 
Umgebungsnutzung und 
Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet stellt sich größtenteils als 
landwirtschaftlich genutzte Weidefläche mit 
Schuppen dar. Lediglich der kleine Teilbe-
reich in der Ortsgemeinde Rodenbach wird 
aktuell als private Gartenfläche genutzt.

Die südliche und südöstliche Umgebung 
des Plangebietes ist durch Wohnnutzungen  
der Straßen „Am Heidegericht“ und „Am 
Ramsteiner Tor“ geprägt. Die vorgesehenen 
Nutzungen sind somit mit der Umgebungs-
nutzung verträglich.

Nordöstlich und südwestlich schließen 
Grünflächen mit vereinzelten Gehölzstruk-
turen an das Plangebiet an.

Im Norden und Westen dominieren die an-
grenzenden Kreisstraße 13 und 25 (K 13 / K 
25) die Umgebung des Plangebietes.

Aufgrund der Ausstattung des Plangebietes, 
der fußläufigen Verbindung zur Ortsmitte,  
der umgebenden Wohnbebauung und der 
guten verkehrlichen Anbin dung ist die Flä-
che auch für die vorgesehene Nutzung 
„Medizinisches Versorgungszentrum“ prä-
destiniert.

Die Fläche des Geltungsbereiches befindet 
sich im Eigentum eines Dritten. Daher ist 
von einer zügigen Realisierung der Planung 
auszugehen.

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet fällt von Südosten nach 
Nordwesten hin zum Kreuzungsbereich der 
Kreisstraßen 13 und 25 kontinuierlich ab. 

Die Topografie hat jedoch, mit Ausnahme 
von Geländemodellierungen und der Ent-
wässerung, keine Auswirkungen auf die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes. 

Verkehrsanbindung, Verkehrs-
untersuchung

Das Plangebiet liegt unmittelbar an den 
Kreisstraßen 13 und 25 (K 13 / K 25). Die 
Erschließung des Medizinischen Versor-
gungszentrums erfolgt über eine neu zu er-
richtende, zentrale Zu- und Abfahrt von der 

Blick Richtung Nordosten auf nördlichen Bereich des Plangebietes mit der Kreisstraße 13 (K 13) im Hintergrund

Blick Richtung Nordwesten auf den an das Plangebiet angrenzenden Kreuzungsbereich der Kreisstraße 13 und 
25 (K 13 / K 25) im Bild

Blick Richtung Südosten auf südlichen Bereich des Plangebietes mit der Wohnbebauung der Straßen „Am Heide-
gericht“ und „Am Ramsteiner Tor“ im Hintergrund
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Kreisstraße 25 (K 25) aus. Das Medizinische 
Versorgungszentrum ist somit direkt und 
ausschließlich an das überörtliche Verkehrs-
netz angebunden. Über die Weiterführung 
der Kreisstraßen 13 und 25 (K 13 / K 25) 
sind die Autobahnanschlussstellen Kaisers-
lautern-Einsiedlerhof und Kaiserslautern-
West  der A 6 in kurzer Entfernung zu errei-
chen.

Die geplante Wohnbebauung soll hingegen 
über eine neu zu errichtende, von der Stra-
ße „Am Ramsteiner Tor“ abgehende, Er-
schließungsstichstraße (Privatweg) er-
schlossen werden.

Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt über 
die ca. 300 m südlich des Plangebiets gele-
gene Bushaltestelle „Rodenbach, Schwimm-
bad“ (Buslinien 138 - 140). Eine weitere 
Bushaltestelle „Rodenbach, Weilerbacher 
Wäldchen“ (Buslinien 136, 138, 139 und 
141) befindet sich östlich des Plangebietes, 
in einer Entfernung von ca. 600 m. 

Weiterer Erschließungsanlagen bedarf es 
zur Realisierung des Vorhabens nicht.

„Die Ergebnisse von Leistungsfähigkeit und 
Verkehrsfluss kommen zu dem Ergebnis, 
dass die Verkehrsqualität an der neuen Ein-
mündung (K 25 / Zufahrt MVZ) mit großen 
Reserven gesichert werden kann. Der Kno-
tenpunkt ist als leistungsfähig zu bewerten. 
Verkehrsflussdefizite können ausgeschlos-
sen werden. Somit sind aus rein leistungs-
technischen Gründen keine separate Ab- 
und Einbiegespuren erforderlich.

Der Knotenpunkt K1 (K 13 / K 25) weist be-
reits in der Analyse Defizite auf. Im P0- und 
P1-Fall ist die Einmündung in der Nachmit-
tagsspitze überlastet. Die Qualitätsstufe F 
bezieht sich auf die linkseinbiegenden Ver-
kehre von der K 25 auf die K 13, sowie die 
gesamte Mischspur K 25. Auf Grund der 
langen Wartezeiten bildet sich ein Rückstau, 
der die benachbarte Zufahrt des MVZ be-
einträchtigen kann. Dies Probleme werden 
jedoch nicht durch das geplante MVZ verur-
sacht, da die Verkehrsflussdefizite bereits in 
der Analyse und im P0-Fall auftreten.

Somit sind, unabhängig vom geplanten 
MVZ leistungssteigernde Maßnahmen am 
Knotenpunkt K1 (z.B. Errichtung eines 
Kreisverkehrsplatzes) aus verkehrstechni-
scher Sicht zu empfehlen.“
(Quelle: Verkehrsplanerische Begleituntersuchung zum 
Bebauungsplan Medizinisches Versorgungszentrum 
und Wohnbebauung „Weißerde“; Ingenieurbüro VER-
TEC, Hohenfelder Straße 13, 56068 Koblenz)

Weitere Ausführungen können der Ver-
kehrsplanerischen Begleituntersuchung 
entnommen werden.

Ver- und Entsorgung

Die für die geplante Nutzung erforderliche 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ist im 
Umfeld des Plangebietes bereits grundsätz-
lich vorhanden (Wasser, Elektrizität etc.), 
muss jedoch zum Plangebiet entsprechend 
ausgebaut werden. 

„Vorhandene Situation

Vorhandene Entwässerungseinrichtungen 
der Verbandsgemeindewerke Weilerbach 
befinden sich lediglich in der Straße „Am 
Ramsteiner Tor“. Dort liegt der Mischwas-
serkanal der VG. Im Bereich der Kreisstraßen 
befinden sich keine Entwasserungseinrich-
tungen der VG-Werke. Die Kreisstraßen ent-
wässern in begleitende Mulden und Grä-
ben. Auch die Bebauungsplanfläche ent-
wässert in den vorhandenen Graben an den 
Kreisstraßen. 

Planunterlagen der Entwässerungseinrich-
tungen der Straßen liegen zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht vor. Jedoch befindet sich 
aufgrund der Topographie im Einmün-
dungsbereich K 25 in die K 13 ein Tiefpunkt. 
Auf der Nordseite der K 13 bildet sich auf-
grund der Unterquerung der L 367 ebenfalls 
ein Tiefpunkt aus. Zwischenzeitlich wurde 
durch den LBM Kaiserslautern die Entwäs-
serungssituation vor Ort überprüft. Die Ent-
wässerung der Straßen erfolgt klassisch mit 
straßenbegleitenden Mulden, unter diesen 
verlaufen teilweise noch Entwässerungska-
näle. Von den Tiefpunkten im Bereich der 
Einmündung der K 25 in die K 13 aus er-
folgt die Entwässerung nach Norden. Die 
Kanäle werden an einem Punkt zusammen-
geführt und von dort aus ver läuft ein Durch-
lass DN 700 nach Norden unter der L 367. 
Er mündet an einer offenen Rinne, welche 
parallel zu dem Weg nördlich der L 367 ver-
läuft. 

Weiter östlich beginnt im Bereich der Flur 
„Schwarzweiher“ ein namenloses Gewäs-
ser. Dieser mündet weiter östlich in den 
„Bruchbach“. Bei beiden handelt es sich 
um Gewässer III. Ordnung.

Der gesamte Planbereich liegt laut Informa-
tion der Struktur- und Genehmigungsdi-
rektion Süd, Regionalstelle WAB Kaiserslau-
tern innerhalb eines im Entwurf befindli-
chen Wasserschutzgebietes Zone III. Es ist 

Einzugsgebiet vorhandener Trinkwas-
serbrunnen. 

Geplante Situation

Die Ortslage Rodenbach wird im angren-
zenden Bereich im Mischsystem entwässert. 
Da die aktuelle Gesetzgebung bei neuen 
Entwässerungssystemen die gemeinsame 
Ableitung von Oberflächenwasser und 
Schmutzwasser verbietet, kann in die vor-
handene Mischkanalisation nur das anfal-
lende Schmutzwasser eingeleitet werden. 
Aufgrund der Topographie wird das im Be-
reich des MVZ und der Wohnbebauung an-
fallende Schmutzwasser gesammelt und 
mittels einer Pumpstation mit anschließen-
der Druckleitung in den Mischkanal in der 
Straße „Am Ramsteiner Tor“ eingeleitet. 
Dieser Kanal transportiert das Schmutzwas-
ser zur Kläranlage Weilerbach.

Das Oberflächenwasser ist zunächst auf 
den Grundstücken zu bewirtschaften. Da 
der Ausnutzungsgrad der Flächen für Ge-
bäude und Verkehrsflächen im Bereich MVZ 
sehr hoch ist, ergeben sich Möglichkeiten 
zur Schaffung von Speichervolumen haupt-
sächlich durch die Anlage von großen Zis-
ternen mit Brauchwassernutzung, Stau-
raumkanäle oder Rigolenboxen; die Herstel-
lung offener Anlagen zur Bereitstellung des 
erforderlichen Rückhaltevolumens wie z. B. 
langgestreckte Mulden oder offene Erdbe-
cken sind hier nur in geringem Maße mög-
lich. Jedoch weist die SGD Süd darauf hin, 
dass es aufgrund der Lage in einem (zu-
künftigen) Wasserschutzgebiet Zone III er-
forderlich wird, entsprechend der geplanten 
Nutzung des Geländes für den Teilbereich 
des MVZ mit den Parkplätzen und Fahrflä-
chen eine planmäßige Versickerung des an-
fallenden Oberflächenwassers auszuschlie-
ßen. Anlagen zur Regenwasserspeicherung 
sind in diesem Bereich des Bebauungsplans 
abzudichten. Das gesammelte und gespei-
cherte Wasser wird dann stark gedrosselt 
abgeleitet. Zur Abflussreduzierung wird die 
Herstellung eines Gründaches mit Reten-
tionsfunktion auf dem Gebäude des MVZ 
vorgeschlagen.

In dem zur Wohnbebauung genutzten Be-
reich ist nicht mit schädlich verschmutztem 
Oberflächenwasser zu rechnen; hier kann, 
in Abhängigkeit von der Eignung des Unter-
grundes, die planmäßige Versickerung von 
Oberflächenwasser zugelassen werden. 
Aufgrund der Lage in einem zukünftigen 
Trinkwasserschutzgebiet Zone III ist die Ver-
sickerung durch die belebte Bodenzone 
(Oberboden mit mindestens 30 cm Schicht-
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dicke) sicherzustellen. Für die Dachflächen 
wird hier ebenfalls die Herstellung von 
Gründächern mit Retentionsfunktion vorge-
schlagen. Sonst anfallendes Regenwasser 
aus dem Wohnbereich kann nach Norden 
geleitet und auf der im nordöstlichen Be-
reich des Bebauungsplans verbleibenden 
Fläche in einem offenen Erdbecken zwi-
schengespeichert werden. Hier wird dann 
keine Abdichtung gegen den Untergrund 
erforderlich. Jedoch ist die wiederum die 
Oberbodenpassage über eine mindestens 
30 cm dicke Oberbodenschicht zu gewähr-
leisten.

Die Untergrundverhältnisse müssen auf ihre 
Eignung zur planmäßigen Versickerung von 
anfallendem Oberflächenwasser beurteilt 
werden. Entsprechende Gutachten sind ein-
zuholen. Zum jetzigen Zeitpunkt wird für 
das Entwässerungskonzept von für die 
planmäßige Versickerung ungünstigen 
Untergrundverhältnissen ausgegangen. 
Deshalb werden hauptsächlich Anlagen zur 
Rückhaltung und gedrosselten Ableitung 
von gesammeltem Oberflächenwasser be-
rücksichtigt. Aufgrund der Topographie mit 
Gefälle nach Norden ist davon auszugehen, 
dass das anfallende Oberflächenwasser 
nach Rückhaltung gedrosselt abgeleitet 
werden muss.

Wie erwähnt, befinden sich im Planbereich 
keine Anlagen der Verbandsgemeindewerke 
oder der Ortsgemeinden zur Aufnahme von 
Regenwasser. Im Bereich der Kreisstraßen 
befinden sich die oben beschriebenen Ent-
wässerungseinrichtungen des LBM.

Grundsätzlich bieten sich zur Ableitung des 
im Planbereich gesammelten und gedros-
selt abzuleitenden Oberflächenwassers 
zwei Möglichkeiten an. Entweder könnten 
die vorhandenen Kanäle zur Ableitung des 
Oberflächenwassers nach Norden mit ge-
nutzt werden. Alternativ müsste ein eigener 
Regenwasserkanal nach Norden gebaut 
werden. Dieser könnte parallel zu den be-
stehenden Kanälen verlaufen oder aber 
unter der Straßenbrücke der L 367 hindurch 
und dann nach Osten geführt werden.

Bei der zweiten Variante wären also erheb-
liche Investitionen erforderlich.

Bei einem gemeinsamen Ortstermin wurde 
durch den LBM erklärt, dass ein Anschluss 
von Entwässerungseinrichtungen Dritter an 
die Straßenkanalisation i. A. nicht erlaubt 
wird. Deshalb finden Abstimmungen zwi-
schen dem LBM und den Verbandsgemein-
dewerken Weilerbach zur Frage, ob die Ka-
nalisation in die Unterhaltung der Ver-

bandsgemeindewerke gegeben werden 
könnte, statt. Grundsätzlich steht dem sei-
tens der VG-Werke nichts entgegen; die vor-
handenen Kanäle müssen auf ihren Zustand 
überprüft werden, um die Funktionsfähig-
keit zu gewährleisten.

Durch eine solche Regelung würde sich die 
Möglichkeit ergeben das im Bereich des ge-
planten MVZ anfallende Oberflächenwasser 
nach entsprechender Rückhaltung an diese 
Kanäle anzuschließen.

Fazit

Es wird angestrebt, die durch den Bebau-
ungsplan überplante Fläche über die vor-
handenen Kanalisationseinrichtungen des 
LBM zu entwässern. Der Bau eines eigenen 
Ableitungskanals nur für den Bereich MVZ 
und Wohnbebauung ist aus wirtschaftlicher 
Sicht zu vermeiden.

Gemäß den rechtlichen Vorgaben ist das 
anfallende Oberflächenwasser zunächst 
dort zu bewirtschaften, wo es anfällt. In den 
obigen Kapiteln wurden Möglichkeiten zur 
Umsetzung dieser Forderungen beschrie-
ben. Nach Vorlage eines Baugrundgutach-
tens mit Nachweis der Durchlässigkeiten 
des Untergrundes kann das Konzept kon-
kretisiert werden.

Das Konzept wurde mit den Fach- und 
Genehmigungsbehörden vorabgestimmt. 
Ergebnis ist die grundsätzliche Machbarkeit 
der geplanten Konzeption; einige Randbe-
dingungen konnten bereits festgelegt wer-
den. Ebenso wurden Abstimmungen mit 
dem LBM und den für die Abwasserbeseiti-
gung zuständigen Verbandsgemeindewer-
ken Weilerbach durchgeführt. 

Die SGD Süd hat auch darauf hingewiesen, 
dass die Entwässerungseinrichtungen des 
LBM Teil eines Planfeststellungsbeschlusses 
zum Bau der Landesstraße L 367 aus dem 
Jahr 1976 sind. Auch seitens des LBM wur-
de dies recherchiert. Insofern ist später in 
einem wasserrechtlichen Verfahren zur Ein-
leitung von Oberflächenwasser aus dem Be-
reich des Bebauungsplans in Gewässer und 
zum Bau und Betrieb von Anlagen zur Rück-
haltung von Oberflächenwasser auch der 
Teil dieses Planfeststellungsbeschlusses zu 
berücksichtigen, der sich auf die Einleitung 
von Oberflächenwasser der Kreisstraßen K 
13 und K 25 und der L 367 aus diesem Ab-
schnitt in offene Gewässer bezieht.“
(Quelle Entwässerungskonzept - Medizinisches Versor-
gungszentrum und Wohnbebauung „Weißerde“ - 
Ortsgemeinden Rodenbach und Weilerbach; WVE 

GmbH Kaiserslautern, Blechhammerweg 50, 67659 
Kaiserslautern)

Weitere Ausführungen können dem Ent-
wässerungskonzept entnommen werden.

Berücksichtigung von  
Planungsalternativen und 
-standort

In den Ortsgemeinden Rodenbach und Wei-
lerbach besteht der Bedarf an einem Medi-
zinischen Versorgungszentrum, in dem eine 
interdisziplinäre und bürgerzentrierte Ver-
sorgung an zentraler Stelle angeboten wird. 
Zudem besteht eine anhaltende Nachfrage 
nach Wohnbaugrundstücken, die aktuell 
aufgrund fehlender verkaufsbereiter 
Baulücken nicht gedeckt werden kann. 

Aus folgenden Gründen ist das vorgesehe-
ne Plangebiet für die geplanten Nutzungen 
prädestiniert:

• das gesamte Plangebiet ist im Entwurf 
zur Gesamtfortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes bereits als Sonderbau-
fläche „Ärztliches Versorungszentrum“ 
dargestellt und somit für die geplante 
Nutzung vorgesehen,

• eine grundsätzliche Standortalternati-
venprüfung hat somit auf Ebene des 
Flächennutzungsplanes bereits stattge-
funden,

• innerhalb der Ortsgemeinden Roden-
bach und Weilerbach stehen keine ge-
eigneteren Flächen für die Realisierung 
eines Medizinischen Versorgungszent-
rums zur Verfügung,

• lediglich der Teilbereich der geplanten 
Wohnbebauung entspricht nicht den 
Darstellungen  des  Entwurfs zur Ge-
samtfortschreibung des Flächennut-
zungsplanes. Da sich der Flächennut-
zungsplan ohnehin in der Gesamtfort-
schreibung befindet, kann die Planung 
entsprechend integriert werden,

• durch das Planvorhaben wird ein end-
gültiger Siedlungsabschluss in diesem 
Bereich geschaffen,

• das Plangebiet liegt am nordwestlichen 
Siedlungsrand der Ortsgemeinde Ro-
denbach. Der umgebende Bereich ist 
hier überwiegend von Wohnnutzungen 
geprägt. Somit sind weder vom 
Plangebiet auf die Umgebungsnutzung 
noch von der Umgebung auf das 
Plangebiet nachteilige Auswirkungen 
zu erwarten, 
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• das Plangebiet verfügt über eine gute 
Anbindung an das örtliche und 
überörtliche Verkehrsnetz,

• das Plangebiet verfügt über eine fuß-
läufige Verbindung zur Ortslage Roden-
bach.

Städtebauliche Konzeption

Zentrales Ziel des vorliegenden Bebauungs-
planes ist die Schaffung der planungsrecht-
lichen Voraussetzungen zur Realisierung 
eines Medizinischen Versorgungszentrums. 
Das geplante Wohngebiet stellt eine „Ab-
rundung“ dar, die einerseits zur Kompakt-
heit des Siedlungskörpers beiträgt, einen 
Siedlungsabschluss definiert und anderer-
seits in unmittelbarer räumlicher Nähe des 
Medizinisches Versorgungszentrums ein 
Wohnangebot für die Betreiber / Ärzte be-
reitstellen soll.

Der Maßstab der vorgesehenen Wohnbe-
bauung orientiert sich an der umliegenden 
Einfamilienhausbebauung der Straßen „Am 
Heidegericht“ und „Am Ramsteiner Tor“. 
Die Fläche würde dann das Gelenk zwi-
schen der klassischen Wohnbebauung und 
dem Medizinischen Versorgungszentrum 
bilden.

Die Gebäudetypologie des Medizinischen 
Versorgungszentrums wird sich aufgrund 
der raumstrukturellen und architektoni-
schen Anforderungen an ein solches Ge-
bäude deutlich von der Umgebungsbebau-
ung abheben.

Es ist die Errichtung eines von Westen nach 
Osten gerichteten, zwei- bis dreigeschossi-
gen Gebäuderiegels geplant.  

Das Gebäude ist dabei so platziert, dass das 
Gebäude als Raumkante des 
Kreuzungsbereiches dient und zusätzlich 
eine für das südlich angrenzend bestehende 

und geplante Wohngebiet verkehrslärm-
mindernde Funktion übernimmt.  So wür-
den auch noch nach Osten gerichtete Er-
weiterungsoptionen bestehen.

Die äußere Erschließung des Medizinischen 
Versorgungszentrums erfolgt über eine zen-
trale Zu- und Abfahrt von der Kreisstraße 25 
(K 25) aus. Die geplante Wohnbebauung 
wird über eine von der Straße „Am Ram-
steiner Tor“ abzweigende, neu zu errichten-
de Erschließungsstichstraße erschlossen. 

Der dem Medizinischen Versorgungszent-
rum zugeordnete ruhende Verkehr wird in-
nerhalb des Grundstückes nachgewiesen. 
Hierzu wird ein dem Stellplatzbedarf der ge-
planten Nutzung ausreichend dimensionier-
ter Parkplatz angelegt.

Der ruhende Verkehr des neuen Wohnge-
bietes wird ebenfalls innerhalb des 
Plangebietes organisiert. Die Stellplätze 
sind den Gebäuden auf ihren jeweiligen 

Städtebauliches Konzept (beispielhaft); ohne Maßstab; Quelle: ©GeoBasis-DE/ LVermGeoRP (2021); Bearbeitung: Kernplan
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Grundstücken zugeordnet. Pro Wohneinheit 
sind mindestens 2 Abstellmöglichkeiten 
vorzuweisen. 

Das Medizinische Versorgungszentrum wird 
sowohl zur K 13 im Norden als auch K 25  
im Westen durch einen durchgängigen  Ge-
hölzstreifen eingegrünt. 

Zur Verbesserung der Querungsmöglichkei-
ten für die - von Waldfläche zu Waldfläche 
streifenden - Wildkatzen wird im zentralen 
Bereich des Plangebietes, zwischen Medizi-
nischem Versorgungszentrum und Wohnge-
biet, eine fast linear von Westen nach Osten 
verlaufende und mit Gehölzen versehene 
Heckenstruktur angelegt. Die Anpflanzung 
soll die aktuell nur sehr eingeschränkten 
Deckungsmöglichkeiten für Wildkatzen bei 
der Querung der Fläche verbessern und eine 
Lenkungsfunktion  ausüben.

Darüber hinaus werden die nicht überbau-
ten Grundstücksfläche, sofern sie nicht für 
Stellplätze oder Zufahrten benötigt werden 
als intensiv begrünte Gartenflächen ange-
legt.

Der externe Ausgleich soll in unmittelbarer 
Nachbarschaft des Plangebietes, auf einer 
Eigentumsfläche der Ortsgemeinde Weiler-
bach erfolgen.
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche 
 Belange; geltendes Planungsrecht  

  

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan LEP IV, Regionaler Raumordnungsplan IV Westpfalz 
(inkl. der rechtsverbindlichen Teilfortschreibungen)

zentralörtliche Funktion Der regionale Raumordnungsplan IV (ROP) Westpfalz listet die Ortsgemeinde Rodenbach 
als Ortsgemeinde mit der Funktion Wohnen (W) und Gewerbe (G) sowie die Ortsgemein-
de Weilerbach als Grundzentrum (GZ) mit der Funktion Wohnen (W) und Gewerbe (G) 
auf.

Vorranggebiete • nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze • Der regionale Raumordnungsplan Westpfalz IV stellt die Plangebietsfläche als „Sons-
tige Freifläche“ dar.

• ROP IV Westpfalz: Die Funktionen Gewerbe und Wohnen werden als Ziel festgelegt. 
Das Planvorhaben entspricht dem Ziel durch die Schaffung von Wohnraum. 

• Grundzentren sind grundsätzlich jene Gemeinden, die über zentralörtliche Einrichtun-
gen der Grundversorgung verfügen. Diese können entsprechend der jeweiligen regio-
nalen Verflechtung zentralörtliche Einrichtungen der Grundversorgung vorhalten:

• Realschule plus

• Arzt

• Apotheke

• Einzelhandelsgeschäfte einschl. Lebensmittel

• Handwerks- und sonstige Dienstleistungsbetriebe

• Einrichtungen für Freizeit und Erholung.

• Hieraus ergeben sich keine Restriktionen für das Vorhaben

Wohneinheiten 
(Quelle: Regionaler Raumordnungsplan 
(ROP) IV Westpfalz, 3. Teilfortschreibung 
2018, Anhang 1)

• Baureifmachung für zweckentsprechende Nutzung des Gebietes

• als Wohnungsbedarf sind für Rodenbach und Weilerbach jeweils 3,2 Wohneinheiten 
pro 1.000 Einwohner und Jahr festgelegt, dies entspricht 10 Wohnungen / Jahr in der 
Ortsgemeinde Rodenbach (3.142 Einwohner zum 31.12.2015 laut Statistischem 
Landesamt Rheinland-Pfalz) und 15 Wohnungen / Jahr in der Ortsgemeinde Weiler-
bach (4.748 Einwohner zum 31.12.2015 laut Statistischem Landesamt Rheinland-
Pfalz)

• bei der ausgewiesenen Wohnbaufläche soll es sich um ein räumlich und quantitativ 
eingeschränktes Angebot für die Betreiber / Ärzte des Medizinisches Versorgungs-
zentrums handeln

Einwohner 
31.12.2015

Einwohner 
31.12.2030

Gemeinde-
funktion

Bedarfsfak-
tor (WE pro 
1.000 EW 
und Jahr)

Bedarfswert 
(Bruttobau-
landfläche)

3,2 Wohnein-
heiten/1.000 
Einwohner 
und Jahr

Mindest-
dichtewerte 
W-Gemein-
den (Brutto-
baufläche)

Spalten A B C D E F G

Ortsgemeinde Rodenbach 3.142 2.816
Gewerbe, 
Wohnen

3,2 5,4 ha
10 WE - 9 WE 

/ Jahr
20 WE / ha

Ortsgemeinde Weilerbach 4.501 4.034
Grundzentrum,

Gewerbe, 
Wohnen

3,2 7,7 ha
15 WE - 12,8 

/ Jahr
20 WE / ha

Zentrale Orte, Funktionszuweisungen, Schwellenwertparameter; Quelle: Anhang 1 zum ROP IV Westpfalz - Dritte Teilfortschreibung 2018, Stand: Mai 2020; ROP IV West-
pfalz, Stand: 2012
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Kriterium Beschreibung

Landschaftsprogramm • offenlandbetonte Mosaiklandschaft (Grundtyp) 
• Landschaftsraum: Nördlicher Teilbereich Untere Lauterhöhen / Südlicher Teilbereich 

Nordrand der Westpfälzer Moorniederung
• keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

• Das Plangebiet liegt in einem gentechnikfreien Gebiet gem. § 19 LNatSchG. Dem-
nach ist in einem Streifen von 3.000 m Breite um Naturschutzgebiete, Nationalparks 
und Natura 2000-Gebieten die Freisetzung von gentechnisch veränderten Organis-
men und der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen verboten. Gem. § 19 
LNatSchG gilt im Übrigen § 35 BNatSchG. 

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

• nicht betroffen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Regionalpark, Wasser-
schutz-, Überschwemmungsgebiete, Ge-
schützte Landschaftsbestandteile, Natur-
parks, Nationalparks, Biosphärenreservate

• Ausgewiesene Schutzgebiete n. BNatSchG bzw. WHG/LWG sind von der Planung 
nicht betroffen, der Planungsraum liegt jedoch innerhalb des geplanten Trinkwasser-
schutzgebietes im Entwurf „Weilerbach, Rodenbach, 4 Tiefbrunnen ZVWV „West-
pfalz“ und 2 Tiefbrunnen ZVWV „Weihergruppe“, Zone III

• Nördlich des Plangebietes, in ca. 360 m Entfernung, befindet sich ein Landschafts-
schutzgebiet mit der Bezeichnung „Eulenkopf und Umgebung“ (07-LSG-7335-010). 
Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

• Nordöstlich des Plangebietes, in ca. 560 m Entfernung, befindet das Naturschutzge-
biet mit der Bezeichnung „Krausenbruch“ (NSG-7335-099 ) mit gesetzlich geschütz-
ten Biotopen nach § 30 BNatSchG; das nächstgelegene mit der Kennung BT-6511-
0669-2009

• Südlich des Plangebietes, in ca. 620 m Entfernung, befindet sich das Naturschutzge-
biet mit der Bezeichnung „Rodenbacher Bruch“ (NSG-7335-054) mit gesetzlich ge-
schützten Biotopen nach § 30 BNatSchG; das nächstgelegene mit der Kennung BT-
6511-0172-2009

Kulturdenkmäler nach § 8 DSchG Rhein-
land-Pfalz

• nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen

Informelle Fachplanungen • gem. der Fachdaten des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwaltung 
RLP (LANIS, Internet-Abruf, 27.04.2021) liegen innerhalb des Geltungsbereiches und 
in unmittelbarer Umgebung keine erfassten Lebensraumtypen gemäß Anh. I FFH-RL 
und keine nach § 30 BNatSchG in V.m. § 15 LNatSchG gesetzlich geschützten Bioto-
pe

• gem. dem Modul Artnachweise sind in der betreffenden, einen Teil der Ortslagen von 
Weilerbach und Rodenbach, das dazwischenliegende Offenland und Teile des südlich 
angrenzenden, aus Wald bestehenden NATURA 2000-Gebietes „Westricher Moor-
niederung“ (= NSG Rodenbacher Bruch“) umfassenden Rasterzelle (Gitter-ID 
4005480) folgende Arten der Roten Listen und/oder Arten der Anhänge II/IV der FFH-
Richtlinie bzw. Anh. I/Art. 4 (2) der Vogelschutzrichtlinie registriert: Eisvogel, Neun-
töter, Rotmilan, Star, Trauerschnäpper und Wildkatze

• in der ARTeFAKT-Datenbank für das TK 25-Blatt 6511(Abruf 27.04.2021) sind darü-
ber hinaus neben weiteren Zugvogelarten folgende Anhang I -Arten der Vogelschutz-
richtlinie gelistet: Silberreiher, Weißstorch, Rohr- und Kornweihe, Wachtelkönig, 
Schwarzspecht, Grauspecht, Heidelerche, Schwarzmilan und Wespenbussard; folgen-
de Arten der Anhänge II/IV der FFH-RL sind aufgeführt: Hirschkäfer, dunkler und hel-
ler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Quendel-Ameisenbläuling, Skabiosen-Schecken-
falter, Große Moosjungfer, Bachneunauge, Kammmolch, Knoblauch-, Kreuz- und Ge-
burtshelferkröte, Gelbbauchunke, Moorfrosch, Schlingnatter, Zaun- und Mauer-
eidechse, Europäische Sumpfschildkröte, Haselmaus, Luchs sowie diverse Fleder-
mausarten
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Kriterium Beschreibung

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG)

Sofern im Rahmen der Realisierung der Planung Gehölzstrukturen betroffen sind, ist zum 
Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen die gesetzliche Rodungszeit vom 01. Oktober bis 
28. Februar einzuhalten.

Beschreibung der Umwelt sowie Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung: siehe 
Umweltbericht
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Kriterium Beschreibung

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Der Bebauungsplan wird gem. § 8 Abs. 3 BauGB parallel zur Gesamtfortschreibung des 
Flächennutzungsplanes aufgestellt. Der Entwurf der Gesamtfortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes (Stand: September 2020) der Verbandsgemeinde Weilerbach stellt für 
das gesamte Plangebiet eine „Sonderbaufläche mit Zweckbestimmung: Ärztliches Versor-
gungszentrum“ dar. Die vorliegend geplante Wohnbebauung wird zum Beschluss über 
die Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes durch Darstellung einer Wohnbau-
fläche berücksichtigt. Somit kann davon ausgegangen werden, dass der Bebauungsplan 
aus den künftigen Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt sein wird.

Flächennutzungsplan-Vorentwurf (Ausschnitt) der Verbandsgemeinde Weilerbach (Stand: September 2020); 
Quelle: Verbandsgemeinde Weilerbach

Bebauungsplan Ein Bebauungsplan liegt für den Teilbereich, der sich innerhalb der Gemarkung Weiler-
bach befindet, nicht vor. Aktuell ist der Teilbereich nach den Vorgaben des § 35 BauGB 
(Bauen im Außenbereich) zu beurteilen. 

Für den südlichen Randbereich gilt der Bebauungsplan „Am Kreuzberg, Änderung II“, 
Ortsgemeinde Rodenbach (1996)

Relevante Festsetzungen für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

• Art der baulichen Nutzung: Allgemeines Wohngebiet

• Maß der baulichen Nutzung: GRZ 0,4 / I Vollgeschoss

• Bauweise: offen; nur Einzelhäuser

Der Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines Geltungsbereiches den rechtskräftigen Be-
bauungsplan „Am Kreuzberg, Änderung II“ der Ortsgemeinde Rodenbach von 1996.
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
Art der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 4 und 
§ 11 BauNVO

Allgemeines Wohngebiet

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 4 BauNVO

Für den Bereich der geplanten Wohnbe-
bauung wird ein Allgemeines Wohngebiet 
(WA) festgesetzt.

Ein Ziel des Bebauungsplanes besteht dar-
in, im südlichen Teil des Plangebietes, ein 
Gebiet zu entwickeln, welches vorwiegend 
dem Wohnen dient. Im Unterschied zum 
Reinen Wohngebiet können jedoch auch er-
gänzende öffentliche und private Einrich-
tungen, die die Wohnruhe nicht wesentlich 

stören, zugelassen werden. Diese Gebiets-
art wurd aus dem Rodenbacher Bebau-
ungsplan „Am Kreuzberg, Änderung II“ 
übernommen.

Allerdings sind nicht alle Nutzungen des 
Katalogs des Allgemeinen Wohngebietes an 
diesem Standort realisierungsfähig. 

Die gem. § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO 
ausnahmsweise zulässigen Gartenbaube-
triebe und Tankstellen werden ausgeschlos-
sen, da diese aufgrund ihrer möglichen Im-
missionsbelastung nachteilige Auswirkun-
gen auf die Wohnnutzung sowie auf die 
Wohnruhe und -qualität haben können. 
Auch dem üblicherweise erhöhten Flächen-
bedarf und den baulichen Anforderungen 
dieser Nutzungen kann an diesem Standort 
nicht Rechnung getragen werden. Insbe-

sondere Tankstellen haben üblicherweise 
ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und sind 
auf eine gute Erreichbarkeit angewiesen. 
Dies gilt auch für den Ausschluss von Läden, 
Schank- und Speisewirtschaften und Anla-
gen für sportliche Zwecke. Gartenbaubetrie-
be und Tankstellen sind darüber hinaus aus 
gestalterischen Aspekten nicht in das 
Wohngebiet integrierbar.

An anderer Stelle im Gemeindegebiet sind 
ausreichend Flächen bzw. geeignetere 
Standorte für die ausgeschlossenen Nut-
zungen vorhanden.

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland -Pfalz - 
(Zustimmung vom 15. Oktober 2002); Bearbeitung: Kernplan

1.  ART DER BAULICHEN NUTZUNG
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB; 

§§ 1-14 BAUNVO

1.1 ALLGEMEINES WOHNGEBIET (WA)

zulässig sind:

ausnahmsweise zulässig sind:

nicht zulässig sind:

Siehe Plan.
Gem. § 4 BauNVO wird ein Allgemeines Wohngebiet 
festgesetzt. Allgemeine Wohngebiete dienen vorwie-
gend dem Wohnen.

gem. § 4 Abs. 2 BauNVO

1. Wohngebäude,
2. Nicht störende Handwerksbetriebe,
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und 

gesundheitliche Zwecke.

gem. § 4 Abs. 3 BauNVO 

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2. Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
3. Anlagen für Verwaltungen. 

gem. § 4 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO 
und § 4 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO

1. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, 
Schank- und Speisewirtschaften,

2. Anlagen für sportliche Zwecke,
3. Gartenbaubetriebe,
4. Tankstellen.

1.2 SONSTIGES SONDERGEBIET,
 ZWECKBESTIMMUNG „MEDIZINISCHES  
 VERSORGUNGSZENTRUM“ (SO)

zulässig sind:

Siehe Plan. 
Gem. § 11 BauNVO wird als Art der baulichen Nutzung 
ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 
„Medizinisches Versorgungszentrum“ festgesetzt.

1. Medizinisches Versorgungszentrum (z.B. Arzt, Phy-
siotherapie, Apotheke,...),

2. den Bedürfnissen der Patienten entsprechende An-
lagen für Dienstleistungen und Aktivitäten, wie 
Therapie- und Behandlungsräume sowie Praxis-
räume,

3. Verwaltungs-, Seminar- und Veranstaltungsräume,
4. der Einrichtung dienende und untergeordnete Auf-

enthalts-, Sozial-, Geschäfts-, Büro- und Verwal-
tungsräume,

5. Funktions- und Nebenräume (z.B. Sanitär-, Lager-
räume), 

6. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftsperso-
nal, Betriebsinhaber und Betriebsleiter,

7. Zugänge/Wege, Stellplätze, Zufahrten, Dachterras-
sen, Dachgärten, 

8. alle sonstigen zum ordnungsgemäßen Betrieb der 
zulässigen Nutzungen erforderlichen Nebenanlagen 
und Einrichtungen.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

2.1 GRUNDFLÄCHENZAHL 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Grundfl ächenzahl (GRZ) wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und 4 BauNVO und §  17 
Abs. 2 BauNVO im Allgemeinen Wohngebiet (WA) auf 
0,4 und im Sonstigen Sondergebiet (SO) auf 0,8 fest-
gesetzt.

Bei der Ermittlung der Grundfl äche sind die Grund-
fl ächen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Geländeober-

fl äche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird,

mitzurechnen.

2.2 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 20 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Zahl der Vollgeschosse wird gem. § 16 Abs. 2 
BauNVO und § 20 BauNVO als Höchstmaß festgesetzt. 

3. BAUWEISE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 22 BAUNVO

Siehe Plan. 
Als Bauweise im Allgemeinen Wohngebiet (WA) wird 
gem. § 22 Abs. 2 BauNVO eine offene Bauweise 
(o) festgesetzt. In der offenen Bauweise sind die 
Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. 
Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind ausschließlich 
Einzelhäuser zulässig.

Als Bauweise im Sonstigen Sondergebiet (SO) wird 
gem. § 22 Abs. 4 BauNVO eine abweichende Bau-
weise (a) festgesetzt. Demnach sind auch Gebäude 
mit einer Länge von über 50 m zulässig. 

4. ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 23 BAUNVO

Siehe Plan.
Die überbaubaren Grundstücksfl ächen sind im 
Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO dür-
fen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze nicht 
überschreiten. Demnach sind die Gebäude innerhalb 
des im Plan durch Baugrenzen defi nierten Standortes 
zu errichten.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfl ächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
(§ 14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck der 
in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 2 
BauNVO gelten entsprechend. 

Das gleiche gilt für bauliche Anlagen soweit sie nach 
Landesrecht in den Abstandsfl ächen zulässig sind oder 
zugelassen werden können. (z.B. Stellplätze, Garagen, 
Carports).

5. FLÄCHE FÜR STELLPLÄTZE MIT IHREN 
EINFAHRTEN 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB

Siehe Plan.
Stellplätze mit ihren Zufahrten sind gem. § 9 Abs. 1 
Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksfläche des Allgemeinen 
Wohngebietes (WA) und Sonstigen Sondergebietes 
(SO), zwischen Baufenster und Grenzabstand 
sowie im seitlichen Grenzabstand des Allgemeinen 
Wohngebietes (WA) und in der entsprechend festge-
setzten Fläche für Stellplätze mit ihren Einfahrten des 
Sonstigen Sondergebietes (SO) zulässig.

Zugänge, Wege, Rampen, Notausgänge, Zufahrten 
für Rettungsfahrzeuge, Anleiterflächen und wei-
tere Erschließungselemente sowie Flächen für 
Lüftungsschächte dürfen auch außerhalb der Fläche 
für Stellplätze mit ihren Einfahrten und überbaubaren 
Grundstücksflächen errichtet werden.

Zwischen Garagen / Carports und der Straßenverkehrs-
fl äche der Erschließungsstraße ist im Allgemeinen 
Wohngebiet (WA) ein Mindestabstand von 5 m ein-
zuhalten. Davor sind Stellplätze, auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfl äche, zulässig.

6. HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER 
WOHNUNGEN JE WOHNGEBÄUDE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB

Siehe Plan. 
Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind maximal 3 
Wohneinheiten je Wohn gebäude zulässig.

7. FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREI-
ZUHALTEN BZW. NUR EINGESCHRÄNKT 
BEBAUBAR SIND; HIER: BAUVERBOTS- 
/ BAUBESCHRÄNKUNGSZONE DER 
KREISSTRASSE 13 / 25 (K 13 / K25) // 
SCHUTZSTREIFEN FERNGASLEITUNGEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 10 BAUGB

Siehe Plan.
Die entsprechend gekennzeichnete Bauverbots- und 
Baubeschränkungszone zur Kreisstraße 13 / 25 (K 
13 / 25) werden gem. § 22 LStrG i.Vm. § 23 LStrG 
nachrichtlich übernommen und als Flächen, die nicht 
oder nur eingeschränkt bebaubar sind, festgesetzt. 
Gem. § 22 LStrG dürfen innerhalb der 15 m breiten 
Bauverbotszone längs der Kreisstraße 13 / 25 (K 13 / K 
25), gemessen vom äußeren befestigten Fahrbahnrand, 
Hochbauten nicht errichtet werden. 

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB)

Die Herstellung baulicher Anlagen im Schutzstreifen 
der Ferngasleitungen ist nicht zulässig. Die Ausweisung 
privater Verkehrswege und Stellplätze im Schutzstreifen 
ist grundsätzlich möglich. Verkehrswege und Pkw-
Stellflächen innerhalb des Schutzstreifenbereiches 
sind unter Berücksichtigung der zu erwartenden 
Verkehrslast mit einer Leitungsüberdeckung von grö-
ßer/gleich 1 m auszulegen. Die Leitungseigentümerin 
behält es sich vor, für die Überfahrungsbereiche 
der Rohrleitungen eine rechnerische/technische 
Überprüfung durch einen Sachverständigen einzu-
holen, die als Ergebnis Sicherungs- und Anpassungs-
maßnahmen ergeben kann. Detaillierte Planunterlagen 
sind der Leitungseigentümerin zur Prüfung und 
abschließenden Stellungnahme vorzulegen.

8. VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG; HIER: PRIVATWEG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan. 
Die Verkehrsfl äche besonderer Zweckbestimmung 
dient der Erschließung des Allgemeinen Wohngebietes 
(WA).

9. ANSCHLUSS AN VERKEHRSFLÄCHEN; HIER: 
EIN- UND AUSFAHRTBEREICH

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan. 
Ein- und Ausfahrten entlang der Kreisstraße 25 (K 25) 
sind ausschließlich in dem dafür vorgesehenen Bereich 
zulässig.

10.  UNTERIRDISCHE 
VERSORGUNGSLEITUNGEN; HIER: 
FERNGASLEITUNGEN (MEGAL) / 
FERNMELDEKABEL (CREOS)

 GEM. § 9 ABS.1 NR. 13 BAUGB

Siehe Plan. 
Die im Bebauungsplan dargestellten Versorgungs-
leitungen können Abweichungen gegenüber dem tat-
sächlichen Bestand aufweisen. Die tatsächlichen Lagen 
und somit auch das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
ergeben sich allein aus der Örtlichkeit.
Um sicherzustellen, dass der Schutzstreifenbereich frei 
von unzulässiger Bebauung bleibt, ist zwingend erfor-
derlich, die genaue Lage der Versorgungsleitungen vor 
Ort zu ermitteln und mittels geeigneter geodätischer 
Methoden einzumessen.

11.  OBERIRDISCHE VERSORGUNGSLEITUNGEN; 
HIER: HÖCHSTSPANNUNGSFREILEITUNGEN 
(AMPRION)

 GEM. § 9 ABS.1 NR. 13 BAUGB

Siehe Plan. 
Die im Bebauungsplan dargestellten Versorgungs-
leitungen können Abweichungen gegenüber dem tat-
sächlichen Bestand aufweisen. Die tatsächlichen Lagen 
und somit auch das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
ergeben sich allein aus der Örtlichkeit.
Um sicherzustellen, dass der Schutzstreifenbereich frei 
von unzulässiger Bebauung bleibt, ist zwingend erfor-
derlich, die genaue Lage der Versorgungsleitungen vor 
Ort zu ermitteln und mittels geeigneter geodätischer 
Methoden einzumessen.

12. PRIVATE GRÜNFLÄCHEN
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB

Siehe Plan. 
Innerhalb der privaten Grünfl ächen sind wasser-
durchlässige Wege sowie Anlagen und Flächen zur 
Regenrückhaltung zulässig. 

13. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB 

V 1: Gehölzschutz
Die gesamte Fläche ist bis auf eine junge 
Korkenzieherweide, einen aufkommenden Zungen-
Schneeball und eine Mahonie komplett gehölzfrei. Der 
Gehölzschutz beschränkt sich daher auf die angren-
zenden Flächen. Je nach Baufeldabstand sind grenz-
ständige Gehölze mit geeigneten Maßnahmen 
(Bauzaun, Rückschnitt, ggfs. Stammschutz) während 
der Bauarbeiten zu schützen. Die DIN 18 920, RAS-LP 
4 und ZTV-Baumpflege (insb. Pkt. 3.5) der FLL sind zu 
beachten.

V 2: Bodenarbeiten
Die Bodenarbeiten sind nach den einschlägigen 
Vorschriften der DIN 18915 („Vegetationstechnik im 
Landschaftsbau – Bodenarbeiten“) durchzuführen. 
Desweiteren sind die Vorgaben der DIN 19639 
(Bodenschutz bei der Planung und Durchführung von 
Bauvorhaben) und der DIN 19731 (Bodenbeschaffenheit 
- Verwertung von Bodenmaterial) bei der Bauausführung 
zu beachten.  
Innerhalb des Baufeldes sind Oberböden abzutragen, 
fachgerecht zwischenzulagern und bei Bedarf an den 
zu begrünenden Freiflächen wieder einzubauen. 
Überschüssige Oberböden sind an anderer Stelle zu 
verwerten. Der Bodenabtrag ist grundsätzlich auf 
einen Zeitraum nach längeren Trockenphase bei aus-
reichend abgetrocknetem Oberboden zu legen, jahres-
zeitlich typische Witterungsverläufe und Niederschlags-
häufigkeiten sind bei der Planung zu berücksichtigen. 
Falls Oberböden zwischengelagert werden, muss die 
Lagerfläche der Mieten wasserdurchlässig sein, die 
Höhe der Mieten darf 2 m nicht überschreiten. Die 
Mieten dürfen nicht befahren oder als Lagerfläche 
genutzt werden. Sollten die Oberbodenmieten länger 
als 2 Monate lagern, werden diese mit einer Ansaat 
aus winterhartem und stark wasserzehrendem 
Gründüngungssaatgut (z.B. Ölrettich oder Phacelia) 
eingesät. 
Vor dem Oberbodenauftrag sind Verdichtungen inner-
halb des Baufeldes zu beseitigen. Der Einbau und die 
Aufbringung von Boden sollte nur bei trockener 
Witterung und ausreichend abgetrockneten Böden 
vorgenommen werden.  

A 1: Anlage einer Gehölzreihe als Deckung für die 
Wildkatze 
Relevante Schutzgüter: Fauna und Flora, Landschaftsbild 
Die Planungsfläche wird nachweislich entlang des zur 
Deckung genutzten Weidezaunes von der Wildkatze 
durchwandert. Um die Deckung für die Wildkatze zu 
verbessern und die Verbundfunktion zumindest auf 
einem gleichbleibenden Niveau zu halten, ist eine 5 m 
breite Heckenstruktur auf der Planungsfläche zwischen 
geplantem Wohn- und Sondergebiet anzulegen, die 
etwa die aktuell genutzte Route abbildet. Aufgrund 
der Pflanzrestriktionen entlang der Ferngastrasse muss 
die geplanten Heckenstruktur jedoch etwas nach 
Norden abklappen, stellt dadurch jedoch auch eine 
direktere Verbindung zu dem breiten Gehölzstreifen 
entlang der K 13 her. 
Die Hecke ist aus naturraumtypischen, vorwiegend 
dichtwachsenden und/oder spät laubwerfenden 
Straucharten wie z.B. ein- bzw. zweigriffligem 
Weißdorn, Schlehe, Feldahorn, Blutrotem Hartriegel 
und Hasel anzulegen, um eine optimale Deckung zu 
bewirken. Vorgeschlagen wird eine zweizeilige, in 
einem Pflanzabstand von 1 x 1,5 m gepflanzte 
Heckenstruktur, die einen mittleren Korridor freilässt.  
Zur Gewährleistung einer fußläufigen Verbindung zwi-
schen geplantem MVZ und Wohnbebauung sind klei-
nere Lücken in der Heckenstruktur zulässig.

Empfohlenes Pflanzraster:

Es sind herkunftsgesicherte Gehölze mit der regiona-
len Herkunft „Westdeutsches Bergland und 
Oberrheingraben“ (Region 4) nach dem Leitfaden zur 
Verwendung gebietseigener Gehölze (BMU, Januar 
2012) zu verwenden (Pflanzqualität Str. 2xv 60-100).

M 1: Anlage einer Baumreihe als Siedlungsabschluss 
Relevante Schutzgüter: Fauna und Flora, 
Landschaftsbild, Mensch (Sichtschutz) 
Das Sondergebiet ist gegenüber dem Außenbereich 
entlang der K 13 und K 25 durch eine Grünstruktur 
(Hecke aus naturraumtypischen Arten oder Baumreihe) 
abzupflanzen, um einen harmonischen Siedlungs-
abschluss zu erhalten. 
Vorgeschlagen wird eine Hecke aus heimischen, stand-
orttypischen Straucharten (z.B. ein- bzw. zweigriffli-
gem Weißdorn, Schlehe, Hasel, Feldahorn, Str. 2xv 
60-100, Pflanzabstand 1,50 m x 1,50 m) oder eine 
Pflanzung von Alleebaum-Hochstämmen mit hoher 
Pflanzqualität (3xv aus extra weitem Stand STU mind. 
16-18, Pflanzabstand 12-15m).

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes gelten u. a. folgende Gesetze 
und Verordnungen:
• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
10. September 2021 (BGBl. I S. 4147).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBI. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspfl ege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 
2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBI. I 
S. 3908).

• Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. 
März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. 
I S. 306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 18. August 2021 (BGBI. I S. 3901).

• Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBauO) in 
der Fassung vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. Sep-
tember 2021 (GVBl. S. 543).

• Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 
(GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 27. Januar 2022 (GVBl. S. 21).

• Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von 
Natur und Landschaft Rheinland-Pfalz (Landesna-
turschutzgesetz - LNatSchG -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 06. Oktober 2015 (GVBI. S. 
283), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2005 (GVBl. 
S. 302), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. März 
1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 28. September 2021 (GVBl. S. 
543).

• Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Lan-
deswassergesetz - LWG -) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 2015 (GVBl. S. 127), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
28. September 2021 (GVBl. S. 543).

• Landesstraßengesetz (LStrG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. August 1977 (GVBl. S. 273), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
28. September 2021 (GVBl. S. 543).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

VERFAHRENSVERMERKE

• Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Roden-
bach hat am __.__.____, der Ortsgemeinderat 
der Ortsgemeinde Weilerbach hat am __.__.____, 
die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Medizinisches Versorgungszen-
trum und Wohnbebauung „Weißerde““ beschlos-
sen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan aufzustellen, 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht 
(§ 2 Abs.1 BauGB).

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebau ungs planes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegen schaftskataster überein-
stimmen.

• Die Öffentlichkeit wurde im Rahmen einer Unter-
richtung in der Zeit vom __.__.____ bis ein-
schließlich __.__.____ frühzeitig beteiligt (§  3 
Abs. 1 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, deren Aufgabenbereich von der Planung 
berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom 
__.__.____ frühzeitig beteiligt und demgemäß 
von der Planung unterrichtet und um Äußerung 
auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach 
§  2 Abs.  4 BauGB (Scoping) aufgefordert (§  4 
Abs. 1 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
__.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt.

• Der Ortgemeinderat der Ortsgemeinde Rodenbach 
hat in seiner Sitzung am __.__.____ den Ent-
wurf gebilligt und die öffentliche Auslegung des 
Bebauungsplanes „Medizinisches Versorgungszen-
trum und Wohnbebauung „Weißerde““ beschlos-
sen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Ortgemeinderat der Ortsgemeinde Weilerbach 
hat in seiner Sitzung am __.__.____ den Ent-
wurf gebilligt und die öffentliche Auslegung des 
Bebauungsplanes „Medizinisches Versorgungszen-
trum und Wohnbebauung „Weißerde““ beschlos-
sen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungs planes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B) sowie der Begründung, hat in der Zeit vom 
__.__.____ bis einschließlich __.__.____öffent-
lich ausgelegen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Aus-
legungsfrist von jedermann schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch per Mail abgegeben wer-
den können, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, 
am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht (§  3 
Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Auslegung be-
nachrichtigt (§ 3 Abs. 2 BauGB, § 4 Abs. 2 BauGB 
und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis 
zum __.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt.

• Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öffent-
licher Belange, der Nachbargemeinden sowie der 
Bürger Anregungen und Stellungnahmen ein. Die 
Abwägung der vorgebrachten Bedenken und An-
regungen erfolgte durch den Ortsgemeinderat am 
__.__.____. Das Ergebnis wurde denjenigen, die 
Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht ha-
ben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB). 

• Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Rodenbach 
hat am __.__.____ den Bebauungsplan „Medizi-
nisches Versorgungszentrum und Wohnbebauung 
„Weißerde““ als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 
BauGB). 

• Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Weilerbach 
hat am __.__.____ den Bebauungsplan „Medizi-
nisches Versorgungszentrum und Wohnbebauung 
„Weißerde““ als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 
BauGB). 

• Der Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung 
(Teil A) und dem Textteil (Teil  B), der Begründung 
und dem dazugehörigen Umweltbericht.

• Der Bebauungsplan „Medizinisches Versorgungs-
zentrum und Wohnbebauung „Weißerde““ wird 
hiermit als Satzung ausgefertigt.

 Rodenbach, den __.__.____ 

 ___________________________________

          Der Ortsbürgermeister

 

 Weilerbach, den __.__.____ 

 ___________________________________

          Der Ortsbürgermeister

 

   

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglich-
keit der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für 
die Geltendmachung der Verletzung von Vorschrif-
ten sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB, ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der Ent-
schädigungsansprüche gem. §  44 Abs. 3 Satz 1 
und 2 sowie Abs. 4 BauGB und § 44 Abs. 5 BauGB 
und auf die Rechtsfolgen des § 24 Abs. 6 Gemein-
deordnung Rheinland-Pfalz (GemO) hingewiesen 
worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan „Medizinisches Versorgungszentrum und 
Wohnbebauung „Weißerde““, bestehend aus der 
Plan zeich nung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) so-
wie der Begründung mit zusammenfassender Er-
klärung, in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

 Rodenbach, den __.__.____ 

 ___________________________________

          Der Ortsbürgermeister

 

 Weilerbach, den __.__.____ 
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Abwasserbeseitigung (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 57-63 Landeswassergesetz)
• Die Ableitung von Drainagewasser in das öffentliche Abwassersystem ist nicht gestattet.
• Der Anfall von Abwasser ist möglichst zu vermeiden. 
• Stellflächen und untergeordnete Fahrflächen sind mit sickerfähigem Pflaster zu befestigen.
• Oberflächenwasser ist zunächst dort, wo es anfällt zu bewirtschaften.
• Auf den Grundstücken ist ein Rückhaltevolumen von 50 l/m² abflusswirksamer Fläche nachzuweisen.
• Empfohlen wird die Herstellung von Zisternen zur Brauchwassernutzung.
• Das MVZ wird mit einem Gründach mit Retentionsvolumen ausgestattet.
• Eine Ableitung von Oberflächenwasser, auch stark gedrosselt, in den Mischwasserkanal ist nicht erlaubt.
• Das anfallende Schmutzwasser ist in den Mischwasserkanal der Verbandsgemeindewerke Weilerbach einzu-

leiten.

Örtliche Bauvorschriften (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO)
• Dachform, Dacheindeckung: Als Dachform sind Satteldächer, Mansarddächer, fl achgeneigte Satteldächer 

und Flachdächer zulässig. Anlagen zur Nutzung der Solarenergie auf geneigten Dächern sind nur in der 
gleichen Neigung wie die dazugehörige Dachfläche zulässig. Flachdächer sind zu begrünen.

• Fassadengestaltung: Für die Gestaltung der Fassaden sind nur glatter oder feinstrukturierter Putz, Sicht-
mauerwerk, unpolierter Naturstein und Holzverkleidungen zulässig. Unzulässig sind Fassadenverkleidungen 
aus glänzenden/refl ektierenden Materialien und Keramikplatten. Ausnahmsweise sind auch andere Mate-
rialien zulässig. Eine Fassadenbegrünung ist ausdrücklich erlaubt.

• Gestaltung des Vorgartenbereichs: Der Vorgartenbereich ist mit bodendeckender Vegetation (Rasen, Gräser, 
Stauden, Kletterpfl anzen, Gehölze) zu begrünen, mit Bäumen und Sträuchern zu bepfl anzen und zu unter-
halten. Befestigte oder bekieste Flächen sind lediglich zulässig, soweit sie als notwendige Geh- und Fahr-
fl ächen bzw. dem Stellplatznachweis dienen und sich in ihrer Ausdehnung auf das für eine übliche Benut-
zung angemessene Maß beschränken.

• Einfriedungen: Innerhalb des Plangebietes sind Einfriedungen (Zäune, Hecken, etc.) bis zu einer Gesamt-
höhe von 2,00 m zulässig. Zufahrtsbereiche sind freizuhalten. 

• Abfallbehälter sind entweder in Schränken einzubauen oder sichtgeschützt aufzustellen.
• Stellplätze: Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind gem. § 47 LBauO je Wohneinheit 2 Stellplätze nachzu-

weisen. Im Sonstigen Sondergebiet sind je 30 m2 Nutzfl äche 1 Stellplatz nachzuweisen. 
• Böschungen, Abgrabungen und Aufschüttungen: Die Anlage von Böschungen, Abgrabungen und Aufschüt-

tungen ist bis zu einer Höhe von 3,00  m zulässig. Böschungen, Abgrabungen und Aufschüttungen sind 
auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfl ächen zulässig.

• Werbeanlagen: Werbeanlagen sind im Sonstigen Sondergebiet (SO) nur an der Stätte der Leistung zulässig. 
Fremdwerbung ist unzulässig. Unzulässig sind Wechselbild-Werbeanlagen, blinkende Leuchtreklamen sowie 
zeitweise und sich ständig bewegende Werbeanlagen zur Kreisstraße 13 / 25 (K 13 / K 25). Werbeanlagen 
in Form von Wandtafeln am Gebäude sind im Sonstigen Sondergebiet (SO) zulässig. Die Errichtung von 
Werbeanlagen, die von der Kreisstraße 13 / 25 (K 13 / K 25) sichtbar sind, bedürfen innerhalb einer Ent-
fernung von 30 m zum befestigten Fahrbahnrand der Kreisstraße 13 / 25 (K 13 / K 25) der Zustimmung des 
Landesbetriebes Mobilität. Die Verkehrssicherheit auf der Kreisstraße darf durch andere Maßnahmen (Ab-
lenkung durch Blendwirkung) nicht gefährdet werden.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LWG UND LBAUO)

Verfahren
• Der Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines Geltungsbereiches den rechtskräftigen Bebauungsplan „Am 

Kreuzberg, Änderung II“ der Ortsgemeinde Rodenbach von 1996. Für die Ortsgemeinde Rodenbach handelt 
es sich somit um eine Teiländerung des bestehenden Bebauungsplanes.

Artenschutz
• Nach § 39 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzumtrieb-

splantagen oder gärtnerisch genutzten Grundfl ächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere 
Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den Stock zu set-
zen.

Bergbau / Altbergbau
• Sofern die Ausgleichsmaßnahmen den Einsatz von schweren Geräten erfordern, sollte hierzu eine erneute 

Anfrage zur Ermittlung eines möglichen Gefährdungspotenzials erfolgen. 
Bodenschutz
• Der bei Bauarbeiten anfallende Oberboden (Mutterboden) ist schonend zu behandeln und einer sinnvollen 

Folgenutzung zuzuführen. Auf § 202 BauGB „Schutz des Mutterbodens“ wird verwiesen.
• Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen DIN-Vorschriften (z. B. DIN 4020 und 

1054, DIN EN 1997-1 und -2) zu berücksichtigen. 
• Es wird empfohlen, bei Neubauvorhaben objektbezogene Baugrunduntersuchungen durchzuführen. 
• Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu berücksichtigen.
Brandschutz
• Für die jeweilige Zufahrt zu den baulichen Anlagen ist die Richtlinie „Flächen für die Feuerwehr“ i.V.m. DIN 

14090 zu beachten und umzusetzen. Die geplante Erschließungsfl äche ist entsprechend auszubilden. Die 
Kurvenradien sind für die Straßen- und Wegeführung zu beachten und einzuhalten. Stichstraßen von mehr als 
50 m sind nicht zulässig. 

• Die weitere Planung muss ausreichend Aufstell- und Bewegungsfl ächen für die Feuerwehr bereithalten. 
• Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 1 bis 3 (Fußbodenhöhe ≤ 7 m über der mittleren Geländehöhe) können, 

sofern nicht beide Rettungswege baulich sichergestellt sind, tragbare Leitern der Feuerwehr zum Einsatz kom-
men. 

• Ab einer Rettungshöhe > 8 m über Geländeoberfl äche in jedem Geschoss (auch der nicht Vollgeschosse) von 
Nutzungseinheiten sind zwingend Aufstellfl ächen für die Feuerwehr gemäß der in Rheinland-Pfalz eingeführ-
ten Richtlinie einzuplanen. Diese können sich auf die Grundstückseinteilung und Straßen- bzw. Weg breite 
inklusive dem Lichtraumprofi l auswirken. 

• Die Aufstellfl ächen für Leitern der Feuerwehr und die Bewegungsfl ächen müssen frei von Hindernissen jegli-
cher Art, jederzeit begehbar und standsicher sein. 

• Gemäß dem Arbeitsblatt DVGW W405 ist der Löschwasserbedarf von 96 m3/h und für die Wohnbebauung 
mind. 48 m3/h über die Dauer von 2 Stunden für das MVZ anzusetzen. Die vorhandene bzw. geplante Lösch-
wassermenge ist durch den Wasserversorger schriftlich nachzuweisen. Hieraus können sich ggf. weiterführen-
de Anforderungen an den Objektschutz ergeben. 

• Neben der Zahl der Vollgeschosse ist auch die Geschossfl ächenzahl bei der erforderlichen Bereitstellung der 
Löschwassermenge und im Rahmen des Bauantrages der § 50 Landesbauordnung (LBauO) zu beachten. 

• Die Abstände zwischen zwei Hydranten darf nicht mehr als 140 m Straßen- bzw. Weglänge (Abwicklung bzw. 
Laufl inie) betragen. Der maximale Abstand zwischen Gebäude und dem nächstliegenden Hydrant darf 75 m 
(Abwicklung bzw. Laufl inie) nicht überschreiten. 

• Bei der o.g. Wasserentnahme darf der Betriebsdruck von 1,5 bar nicht unterschritten werden.
Denkmalschutz
• In der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchäologie ist im Geltungsbereich bislang keine archäolo-

gische Fundstelle resp. Grabungsschutzgebiet verzeichnet. Es ist jedoch nur ein geringer Teil der tatsächlich im 
Boden vorhandenen, prähistorischen Denkmale bekannt. Eine Zustimmung der Direktion Landesarchäologie 
ist daher grundsätzlich an die Übernahme folgender Aufl agen gebunden:
1. Die ausführenden Baufi rmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) 

vom 23.3.1978 (GVBI., 1978, S.159 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.11.2008 (GVBl.,2008, 
S.301) sowie durch Art. 3 des Gesetzes vom 03.12.2014 (GVBI. S. 245) hinzuweisen. Danach ist jeder zu-
tage kommende, archäologische Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unver-
ändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern.

2. Absatz 1 entbindet Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der Verwaltung jedoch nicht von 
der Meldepfl icht und Haftung gegenüber der GDKE.

3. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchäologie ein 
angemessener Zeitraum einzuräumen, damit Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden Fir-
men, planmäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend durchgeführt 
werden können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl. notwendigen 
Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bauträger fi nanzielle Beiträge für die Maßnahmen erforderlich.

• Die Direktion Landesarchäologie ist an den weiteren Verfahrensschritten zu beteiligen, da jederzeit bisher un-
bekannte Fundstellen in Erscheinung treten können.

• Rein vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass sich im Planungsgebiet bisher nicht bekannte Kleindenkmäler 
(wie Grenzsteine) befi nden können. Diese sind selbstverständlich zu berücksichtigen bzw. dürfen von Planie-
rungen o.ä. nicht berührt oder von ihrem angestammten, historischen Standort entfernt werden. 

• Es gilt allgemein die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspfl icht für archäologische Funde bzw. Befunde 
gem. § 16 - 21 DSchG Rheinland-Pfalz.

Hochwasserschutz/ Starkregenvorsorge
• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberfl ächenabfl üsse aufgrund von 

Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfl uss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein 
zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überfl utungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberfl ächenplanung 
vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von möglichen 
Überfl utungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und Grundstücks-
gestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken.

Amprion GmbH
• Einwirkungen und Maßnahmen, die den Bestand oder Betrieb der Leitungen beeinträchtigen oder gefährden, 

dürfen nicht vorgenommen werden.
• Die Leitungen und die Maststandorte müssen jederzeit zugänglich bleiben, insbesondere ist eine Zufahrt auch 

für schwere Fahrzeuge zu gewährleisten.
• Alle geplanten Einzelmaßnahmen im Bereich der Leitungen, insbesondere Bebauung, Geländeniveauverände-

rungen, Anpfl anzungsmaßnahmen sowie der Einsatz von Maschinen, bedürfen der Zustimmung der Amprion 
GmbH.

• Das Netz der Amprion dient der Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und hat das Ziel der Versor-
gungssicherheit sowie die weiteren Ziele des § 11 Abs. 1 EnWG zu wahren.

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Infra I 3
• Im Rahmen der Detailplanung ist das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 

Bundeswehr, Infra I 3 zu beteiligen.
Deutsche Telekom Technik GmbH
• Im Planbereich befi nden sich keine Telekommunikationslinien der Telekom. 
• Bei Konkretisierung der Planungen ist eine Planauskunft und Einweisung von der Deutschen Telekom Technik 

GmbH einzufordern. 
• Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 
• Sollte an dem betreffenden Standort ein Anschluss an das Telekommunikationsnetz der Telekom benötigt 

werden, wird darum gebeten zur Koordinierung mit der Verlegung anderer Leitungen rechtzeitig, sich recht-
zeitig mit der Deutschen Telekom Technik GmbH in Verbindung zu setzen.

Ferngasleitungen (Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL))
• Die Ferngasleitungen mit dem Gesamtschutzstreifen muss jederzeit einsehbar und zugäng lich sein, um alle 

leitungsgefährdenden und leitungsbeeinträchtigenden Einfl üsse vom Lei tungsnetz fernzuhalten. Hierzu ist die 
Open Grid Europe GmbH als Leitungsbetreiberin auf grund der einschlägigen Vorschriften des § 49 EnWG, 
dieser verweisend auf die Verord nung über Gashochdruckleitungen, Regelwerk des DVGW - Deutsche Ver-
einigung des Gas- und Wasserfaches e.V., verpfl ichtet.

• Darüber hinaus sind die Grundstücke, die durch den Verlauf der Leitungstrasse in Anspruch genommen wer-
den, grundsätzlich durch Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit in Abt. II des Grundbuchs 
dinglich gesichert. 

• Die Dienstbarkeit beinhaltet unter anderem, dass die Errichtung von baulichen Anlagen jeg licher Art und das 
Ablegen oder Lagern von Gegenständen im gesamten Schutzstreifen nicht zulässig ist und auch sonst keine 
Einwirkungen vorgenommen werden dürfen, die ge eignet sind, den Bestand oder den Betrieb der Anlagen zu 
beeinträchtigen oder zu gefähr den.

• Die Anweisung zum Schutz von Ferngasleitungen und zugehörigen Anlagen der Open Grid Europe GmbH ist 
zu beachten.

Fernmeldekabel (Creos Deutschland GmbH)
• Das Fernmeldekabel ist durch einen Schutzstreifen gesichert. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,0 m, das 

bedeutet jeweils 1,0 m rechts und links der Leitungsachse. 
• Das Fernmeldekabel verläuft parallel zu der MEGAL-Ferngasleitung Nr. 051 im Schutzstreifen des MEGAL-

Ferngasleitungsleitungssystems der Mittel-Europäischen Gasleitungsgesellschaft mbH & Co. KG. 
• Die Übernahme des Fernmeldekabels in den Bebauungsplan entbindet Sie nicht davon, weitergehende Detail-

planungen erneut mit der Creos Deutschland GmbH abzustimmen. 
Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
• Es wird darauf hingewiesen, dass die Anlagen der Vodafone Kabel Deutschland GmbH bei der Bauausführung 

zu schützen bzw. zu sichern sind, nicht überbaut und vorhandene Überdeckungen nicht verringert werden 
dürfen. Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung der Telekommunikationsanlagen erforderlich wer-
den, benötigt die Vodafone Kabel Deutschland GmbH mindestens drei Monate vor Baubeginn den Auftrag, 
um eine Planung und Bauvorbereitung zu veranlassen sowie die notwendigen Arbeiten durch-führen zu kön-
nen.

Die Einsicht in die verwendeten Normen, Richtlinien etc. ist im Bauamt der Verbandsgemeinde-
verwaltung Weilerbach möglich.
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Wasserschutzgebiet

• Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt in der künftigen Schutzzone III des im Wiederausweisungs-
verfahrens befi ndlichen Wasserschutzgebietes, für die Trinkwassergewinnungsanlagen des „Zweckverbandes 
Wasserversorgung Westpfalz“ und des „Wasserzweckverbandes Weihergruppe“. 

• Die vorgesehene Nutzung des Gebiets, als Medizinisches Versorgungszentrum mit Wohnbebauung, ist als 
zulässig zu betrachten. 

• Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist die SGD Süd, Regionalsteile Kaiserslautern, von Seiten der 
Unteren Baubehörde der Kreisverwaltung Kaiserslautern zu beteiligen. 

• Bei Planungen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind stets die grundsätzlichen gesetzlichen 
Bestimmungen sowie die Anlagenverordnung (AwSV), i. V. m. den einschlägigen technischen Regelwerken 
zu beachten. 

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME (§ 9 ABS. 6 BAUGB)

Monitoring
Die korrekte Umsetzung der Maßnahmen wird im 
Zuge der Bauausführung (Fertigstellungs- und 
Entwicklungspflege) sichergestellt.  
Innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren wird das 
Entwicklungsziel einer mageren, artenreichen 
Grünlandfläche in der Ausprägung als FFH-LRT 6510 
(mind C) im Rahmen einer Bestandserfassung nach-
gewiesen. 

14. MIT LEITUNGS-, GEH- UND FAHRRECHTEN 
ZU BELASTENDE FLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 21 BAUGB

Die deckungsgleich mit den Schutzstreifen entlang der 
Versorgungsleitungen liegenden Flächen sind mit 
Leitungs-, Geh- und Fahrrechten zugunsten der 
Versorgungsträger zu belasten.

15.  ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN 
UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB

Die nicht überbauten Grundstücksfl ächen sind als 
intensiv begrünte Gartenfl ächen anzulegen, sofern sie 
nicht für Zufahrten, Stellplätze, Wege und Terrassen 
oder weitere Nebenanlagen benötigt werden. Zulässig 
sind alle Maßnahmen, die geeignet sind, eine anspre-
chende Durchgrünung und eine harmonische und 
optisch ansprechende Einbindung in das umgebende 
Siedlungsbild zu erreichen, so dass ein harmonisches 
Gesamtbild entsteht. Für die Anpflanzungen sind 
Gehölze einheimische und regionaltypische Arten der 
Pflanzliste zu verwenden. 

Je 200 m2 angefangener, nicht überbauter Grund-
stücksfl äche ist mindestens 1 hochstämmiger Obst-
baum oder einheimischer und regionaltypischer 
Laubbaum-Hochstamm mit einem Stammumfang 
von mindestens 16-18 cm zu pflanzen und möglichst 
dauerhaft, mindestens jedoch für 20 Jahre zu erhal-
ten.

Je 4 Stellplätze im Sonstigen Sondergebiet (SO) ist 
mindestens ein standortgerechter Laubbaumhoch-
stamm (Pfl anzqualität: 3xv., Stu 16/18) anzupfl anzen 
und dauerhaft zu erhalten. Ausfälle sind durch gleich-
artige Bäume zu ersetzen. 

Für die Hochstämme sind folgende Arten zu verwen-
den (Vorschlagsliste):

• Hainbuche (Carpinus betulus),
• Stiel-/Trauben-Eiche (Quercus robur/petraea),
• Buche (Fagus sylvatica)
• Vogelkirsche (Prunus avium),
• Vogelbeere (Sorbus aucuparia),
• Winter/Sommerlinde (Tilia cordata/platyphyllos) 

Traubenkirsche (Prunus padus),
• Walnuss (Juglans regia),
• Ahorn (Acer pseudoplatanus/platanoides/campes-

tre)

Hochstämmige Obstbäume:
Der Verband der Gartenbauvereine Saarland-Rhein-
land-Pfalz e.V. hat auf seiner Internetseite eine Liste 
mit empfehlenswerten Apfel- und Birnensorten veröf-
fentlicht. Obstbäumen sind daneben ausführlich in der 
Broschüre„Obstsorten für den Streuobstbau in Rhein-
land-Pfalz“ (2003) beschrieben. 

Mindestqualität der Hochstämme: 3-mal verpfl anzt, 
mindestens 16-18 cm Stammumfang (StU) gemessen 
in 1m Höhe.

Die privaten Grünfl ächen ohne gleichzeitige Zuweisung 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sind als parkartige 
Gartenfl ächen anzulegen.
Auf den Teilfl ächen sind (vorzugsweise einheimi-
sche) Baumarten (z.B. Traubeneiche, Bergahorn, 
Nussbaum, Sommer-/Winterlinde) hoher Pfl anzqualität 
in größeren Abständen zu pfl anzen. Im Bereich der 
Ferngasleitungstrasse ist die Bepfl anzung mit dem 
Leitungsträger abzustimmen. Der Unterstand kann 
mehrschürig freigehalten werden, allerdings sollten 
alternierend Teilfl ächen aus der Mahd ausgeschlossen 
werden und als höchstens 2-schürige Blumenwiese 
angelegt bleiben. 
In der nördlichen Teilfl äche kann als zentrales Element 
das gem. Entwässerungskonzept vorgeschlagene 
Regenrückhaltebecken fungieren. Sollte dies angelegt 
werden, dann naturähnlich in Form eines struktu-
rell diversifi zierten Versickerungsteiches. Das Wasser 
sollte über einen ebenfalls naturnah zu gestaltenden 
Graben dem Becken zugeführt werden. Dem Graben 
sollte Raum zur Entwicklung eines ca. 3-4 m brei-
ten Grabensaumes gegeben werden. Die Gestaltung 
des RRB und des Zulaufes ist im Rahmen einer 
Ausführungsplanung zu spezifi zieren. Hierbei sind 
folgende Grundsätze zu beachten:

• kein schematischer Zuschnitt, sondern geschwun-
gene Ufer mit möglichst langer Uferlinie

• variable Böschungsgestaltung mit Anlage von 
Flachufern (1:3-1:5)

• Unterschiedliche Tiefenzonierung mit Flachwas-
serbereichen

• Initialpflanzungen im Flachwasserbereich (Röh-
richtarten, z.B. Schilf, Kalmus, Igelkolben)

Bei allen Baumpflanzungen sind die Empfehlungen 
der FLL (Empfehlungen für Baumpflanzungen, Teil 
1 - Planung, Pflanzarbeiten, Pflege, 2. Ausgabe 2015, 
Teil 2 Standortvorbereitungen für Neupflanzungen, 
Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, 
Bauweisen und Substrate, 2. Ausgabe 2010 sowie die 
Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen) ebenso 
wie die einschlägigen DIN Normen (DIN 18916 sowie 
DIN 18320, DIN 18915) zu beachten.  

Die Bäume sind dauerhaft zu sichern und Ausfälle 
durch gleichartige Bäume zu ersetzen.

16.  EXTERNE KOMPENSATIONSMASSNAHME
 GEM. § 9 ABS. 1 A BAUGB

Der erforderliche externe Ausgleich ist auf einem 1,20 
ha großen Teilareal einer benachbarten Eigentumsfl äche 
der Ortsgemeinde Weilerbach (Flurstück 4016) zu 
erbringen. Die Fläche befi ndet sich gegenüber der K 25 
und wird intensiv ackerbaulich genutzt.  
Auf der ausgewiesenen Fläche ist die ackerbauliche 
Nutzung einzustellen und eine extensive Grünlandfl äche 
zu entwickeln. Entwicklungsziel ist eine untergrasrei-
che Magerwiese des FFH-Lebensraumtyps 6510. Um 
eine entsprechende Entwicklung der Zielbestände zu 
erreichen, können 2 Methoden angewandt werden: 

• Auftrag von Heumulch aus nahe gelegenen Spen-
derflächen

• Einsaat von regionalem Saatgut (Produktions-
raum 6: südwestdeutsches Berg- und Hügelland 
mit Oberrheingraben gem. VWW-Zertifizierung).

Die Heumulchübertragung sollte prioritär erfolgen. Die 
Auswahl von Spenderflächen aus dem nahen Umfeld, 
mindestens jedoch aus dem gleichen Naturraum 
erfolgt in Abstimmung mit der UNB. 
Das Heumulchmaterial sollte nach der Gewinnung ent-
weder umgehend (dann vorzugsweise morgens in 
taufeuchtem Zustand) oder nach 1-2-tägigem 
Antrocknen auf Schwad mit einem Ladewagen mit 
Kurzschnitteinrichtung aufgenommen, zerkleinert und 
anschließend mit Dosierwalze auf der Empfängerfläche 
aufgebracht werden. Bewährt hat sich ein ca. 15-20 
cm hoher Auftrag der Mulchmenge, auch um ein 
Aufkeimen unerwünschter Beikräuter zu vermeiden.  
Im Fall der Verwendung von Saatgut wird eine 
Ansaatdichte von 2-4 g/m² empfohlen. 

Es wird folgendes Mahdregime etabliert:

• Mahd, 1-2-schürig, erster Mahdtermin nicht vor 
dem 15. Juni mit Austrag Mahdgut

Mit der Mahd ist erst zu beginnen, wenn sich eine 
geschlossene Grasnarbe gebildet hat. Zuvor ist die 
Wiese lediglich im Herbst zu mulchen.  

Auf der Fläche wird von einer Düngung, auch mit 
organischem Festdünger, abgesehen. Eine extensive 
Nachbeweidung (evtl. durch den Pächter der 
Eingriffsfläche) ist zulässig.

LAGE DER EXTERNEN KOMPENSATIONSMASSNAHME

Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2020; Bearbeitung: ARK Umweltplanung und -consulting; o. M.

17. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.
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Sonstiges Sondergebiet, Zweckbe-
stimmung „Medizinisches Versor-
gungszentrum“

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 11 BauNVO

Der Bebauungsplan soll den Bau eines Me-
dizinischen Versorgungszentrums ermögli-
chen. Als Art der baulichen Nutzung wird 
aus diesem Grund ein Sonstiges Sonderge-
biet mit der Zweckbestimmung „Medizini-
schen Versorgungszentrum“ festgesetzt. 
Damit wird dem bestehenden Bedarf in der 
Verbandsgemeinde nach einer solchen Ein-
richtung Rechnung getragen. 

Die Festsetzung als Sonstiges Sondergebiet 
mit der Zweckbestimmung „Medizinischen 
Versorgungszentrum“ wurde aus folgenden 
Gründen gewählt.

Gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO sind als sonsti-
ge Sondergebiete solche Gebiete festzuset-
zen, die sich von den Baugebieten nach den 
§§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unterschei-
den. Ein in diesem Sinne wesentlicher 
Unterschied liegt dann vor, wenn ein Fest-
setzungsgehalt gewollt ist, der sich keinem 
der in § 2 bis 10 BauNVO geregelten Grund-
typen zuordnen und sich deshalb sachge-
recht nicht mit einer auf sie gestützten Fest-
setzung erreichen lässt.

Zwar ließen sich Medizinische Versorgungs-
zentren wegen der Begriffsbestimmung, 
auch in Baugebieten verwirklichen, in 
denen „Gewerbebetriebe“ oder „Anlagen 
für gesundheitliche Zwecke“ zulässig sind. 
Die gewünschte planungsrechtliche Situa-
tion ließe sich aber nicht mehr durch diffe-
renzierte Festsetzung nach § 1 Abs. 5 
BauNVO schaffen, weil durch die Festset-
zung einer so einseitigen Nutzungsstruktur 
die allgemeine Zweckbestimmung der in 
Frage kommenden Baugebiete nicht mehr 
gewahrt bliebe. 

Vor diesem Hintergrund wird ein Sonstiges 
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 
„Medizinischen Versorgungszentrum“ aus-
gewiesen.

Die besondere Funktion und Bedeutung 
eines  Medizinischen Versorgungszentrums 
rechtfertigt zudem die Festsetzung als Son-
dergebiet und gewährleistet, dass es hier 
nicht zu anderen Nutzungen kommt.

Weitere Nutzungen sind an diesem Stand-
ort nicht vorgesehen, weshalb auch die 
Festsetzung einer Wohnbaufläche nach 
BauNVO beispielsweise ausscheidet.

Zulässig sind alle für das Medizinische Ver-
sorgungszentrum erforderlichen Nutzungen 
und funktional damit im Zusammenhang 
stehenden Nebenanlagen und Einrichtun-
gen. Einer ungeordneten städtebaulichen 
Entwicklung wird damit entgegengewirkt.

Andere Nutzungen sind an diesem Standort 
nicht gewünscht.

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl gem. §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-
währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden). 

Die gewählte Grundflächenzahl orientiert 
sich eng an der städtebaulichen Konzeption 
und im Bereich der Wohnbebauung an dem 
benachbarten Bebauungsplan. Demnach ist 
für das Allgemeine Wohngebiet eine GRZ 
von 0,4 und für das Sonstige Sondergebiet 
eine GRZ von 0,8 festgesetzt.

Die Festsetzung einer GRZ von 0,4 im Allge-
meinen Wohngebiet und 0,8 im Sonstigen 
Sondergebiet entsprechen gemäß § 17 
BauNVO der Bemessungsobergrenze für die 
bauliche Nutzung in Allgemeinen Wohnge-
bieten und sonstigen Sondergebieten. 

Zahl der Vollgeschosse

Zur eindeutigen Bestimmung des Maßes 
der baulichen Nutzung ist eine dreidimen-
sionale Maßfestsetzung notwendig. Gem. 
§ 20 Abs. 1 BauNVO gelten als Vollgeschos-
se die Geschosse, die nach landesrechtli-
chen Vorschriften Vollgeschosse sind oder 
auf ihre Zahl angerechnet werden.

Die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse im 
Bereich des Sonstigen Sondergebietes leitet 
sich aus dem städtebaulichen Konzept ab.  
Aufgrund der Topografie werden hier drei 
Vollgeschosse festgesetzt, wobei die Rück-
ansicht in Richtung bebauter Ortslage von 
Rodenbach wohl nur zwei Vollgeschosse 
aufweisen wird.

Die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse im 
Bereich des Allgemeinen Wohngebietes lei-
tet sich aus dem realen Bestand der Umge-
bungsbebauung ab, welche eine überwie-
gend zweigeschossige Bebauung aufweist.

Einer wesentlichen Beeinträchtigung des 
Orts- und Landschaftsbildes wird damit ent-
gegengewirkt.

Bauweise

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.§ 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Nachbargrenzen 
angeordnet werden. 

Im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes  
wird demnach eine offene Bauweise festge-
setzt. In der offenen Bauweise gemäß § 22 
Abs. 2 BauNVO sind Gebäude mit seitli-
chem Grenzabstand zu errichten. Dies ent-
spricht der Umgebungsbebauung.

Gemäß dem städtebaulichen Konzept ist im 
Bereich des sonstigen Sondergebietes „Me-
dizinisches Versorgungszentrum“ eine ab-
weichende Bauweise erforderlich, da das 
Gesamtgebäude eine Länge von mehr als 
50 m aufweisen könnte. 

Überbaubare und 
nicht überbaubare 
Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §  23 
BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksflächen durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche des Grund-
stücks definiert und damit die Verteilung 
der baulichen Anlagen auf dem Grundstück 
geregelt. Die Baugrenze gemäß § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreibt die überbaubare Flä-
che, wobei die Baugrenze durch die Gebäu-
de nicht überschritten werden darf.

Die Baugrenzen orientieren sich unter Be-
achtung geringfügiger Spielräume an der 
städtebaulichen Konzeption der geplanten 
Baukörper und umgebenden Bestandsbe-
bauung. Das Baufenster im Allgemeine 
Wohngebiet ist in zwei Teilbereiche geglie-
dert, so dass hier zwei Einzelhäuser entste-
hen können.

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sind auch außerhalb der überbau-
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baren Grundstücksflächen zulässig, sofern 
sie dem Nutzungszweck der in dem Bauge-
biet gelegenen Grundstücke oder des Bau-
gebietes selbst dienen und seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Die zur Versorgung 
und Entsorgung des Baugebietes dienen-
den Anlagen sind gem. § 14 Abs. 2 BauNVO 
ausnahmsweise zulässig.

Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, so-
weit sie nach Landesrecht in den Abstands-
flächen zulässig sind oder zugelassen wer-
den können.

Damit ist eine zweckmäßige Bebauung der  
Grundstücke mit den erforderlichen Neben-
anlagen und Einrichtungen sichergestellt, 
ohne gesondert Baufenster ausweisen zu 
müssen.

Flächen für Stellplätze mit ihren 
Einfahrten

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Die Festsetzung der Flächen für Stellplätze 
mit ihren Zufahrten dient der Ordnung des 
ruhenden Verkehrs durch ein ausreichendes 
oberirdisches Stellplatzangebot innerhalb 
des Plangebietes. Die für die geplanten Nut-
zungen erforderlichen Stellplätze werden 
ausschließlich im Plangebiet bereitgestellt. 
Zudem werden Beeinträchtigungen der be-
reits bestehenden Bebauung in der Nach-
barschaft des Plangebietes (Parksuchverkehr 
etc.) und angrenzenden Kreisstraßen ver-
mieden. 

Der Stellplatzschlüssel ist den örtlichen 
Bauvorschriften zu entnehmen. Dieser ist 
aus stadtplanerischer Sicht ausreichend.

Höchstzulässige Zahl der  
Wohnungen je Wohngebäude

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Eine Beschränkung der zulässigen Anzahl 
der Wohnungen auf maximal drei Wohnun-
gen je Wohngebäude im Allgemeinen 
Wohngebiet verhindert die Entstehung grö-
ßerer Mehrfamilienhäuser. 

Weiterhin kann mit dieser Beschränkung 
ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im 
Plangebiet vermieden und gewährleistet 
werden, dass der ruhende Verkehr vollstän-
dig im Plangebiet organisiert werden kann. 
Gemäß dem benachbarten Bebauungsplan 
sind ebenfalls drei Wohneinheiten pro Ge-
bäude zulässig.

Flächen, die von der Bebauung 
freizuhalten sind bzw. nur ein-
geschränkt bebaubar sind; hier: 
Bauverbots- / Baubeschrän-
kungszone der Kreisstraße 13 
/ 25 (K 13 / K 25) // Schutz-
streifen Ferngasleitungen / 
Höchstspannungsfreileitungen / 
Fernmeldekabel

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB

Die Schutzflächen, die gem. Landesstraßen-
gesetz (LStrG) von der Bebauung freizuhal-
ten bzw. nur eingeschränkt bebaubar sind, 
werden nachrichtlich als Bauverbots- / Bau-
beschränkungszone in den Bebauungsplan 
aufgenommen.

Die Belastung von Teilen des Plangebietes 
mit Schutzstreifen entlang der Ferngaslei-
tungen, der Höchstspannungsfreileitungen 
und des Fernmeldekabels dient zum einen 
dazu, den Versorgungsträgern die Zugäng-
lichkeit der Grundstücke zu Wartungs-/In-
standhaltungszwecken zu gewährleisten 
und zum anderen zum Schutz der unterirdi-
schen und oberirdischen Versorgungsleitun-
gen.

Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung; hier:  
Privatweg

Gem. § 9 Abs. Nr. 11 BauGB 

Für die Erschließung des Allgemeinen 
Wohngebietes ist eine verkehrsberuhigte 
Stichstraße vorgesehen, die als Privatweg 
festgesetzt wird. Durch die Stichstraßener-
schließung wird das Gebiet nur von den zu-
künftigen Anwohnern befahren, Durch-
gangsverkehr ist nicht möglich. Hierdurch 
ergibt sich eine gesteigerte Wohnqualität.

Anschluss an Verkehrsflächen; 
hier: Ein- und Ausfahrtbereich

Gem. § 9 Abs. Nr. 11 BauGB

Mit der Festsetzung eines zentralen Ein- 
und Ausfahrtbereichs für das Medizinische 
Versorgungszentrum wird sichergestellt, 
dass die Ein-/und Ausfahrten langfristig an 
der verkehrstechnisch günstigen Position 
angelegt wird und keine weiteren Ein- und 
Ausfahrtbereiche an anderer Stelle herge-
stellt werden kann.

Hierüber soll insbesondere gewährleistet 
werden, dass der Verkehrsfluss der 
Kreisstraße 25 nicht negativ beeinträchtigt 
wird.

Unterirdische Versorgungslei-
tungen; hier: Ferngasleitungen 
(MEGAL) / Fernmeldekabel 
(Creos)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Durch das Plangebiet verlaufen unterirdi-
sche Versorgungsleitungen. Da hiervon Flä-
chen des Plangebietes in Anspruch genom-
men werden, werden die Verläufe der Lei-
tungen in den Bebauungsplan übernom-
men. Vor der Bebauung dieser Flächen müs-
sen die erforderlichen Einweisungen und 
Auflagen rechtzeitig mit dem Versorgungs-
träger abgestimmt werden.

Oberirdische Versorgungsleitun-
gen; hier: Höchstspannungsfrei-
leitungen (Amprion)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Angrenzend zum Plangebiet verlaufen 
oberirdische Versorgungsleitungen. Da von 
den Schutzstreifen der oberirdischen Versor-
gungsleitungen Flächen des Plangebietes in 
Anspruch genommen werden, werden die 
Verläufe der Leitungen in den Bebauungs-
plan übernommen. Vor der Bebauung dieser 
Flächen müssen die erforderlichen Einwei-
sungen und Auflagen rechtzeitig mit dem 
Versorgungsträger abgestimmt werden.

Private Grünflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Die Bereiche innerhalb des Geltungs- 
bereiches, die nicht die Errichtung des Me-
dizinischen Versorgungszentrums benötigt 
werden bzw. sich aus naturschutzfachlichen 
Gründen nicht dafür eignen, werden als pri-
vate Grünflächen festgesetzt. 

Mit der Festsetzung werden zudem die be-
stehenden Frei-/Grünfläche planungsrecht-
lich gesichert sowie i.V.m. der Festsetzung 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB zur Verminde-
rung und Kompensation der Eingriffs natur-
schutzfachlich aufgewertet. Darüber hinaus 
werden mit der Festsetzung Flächen für die 
Anlage von Freibereichen und eines gege-
benenfalls erforderlichen Regenrückhalte- 
beckens freigehalten.
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Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Die festgesetzten Maßnahmen dienen der 
Minimierung der Umweltwirkungen im All-
gemeinen und der Vermeidung arten-
schutzrechtlicher Verbotstatbestände nach 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG. Darüber hinaus sol-
len die Festsetzungen dazu beitragen, die 
Beeinträchtigungen der durch das 
Planvorhaben induzierten Eingriffe zu min-
dern. 

Entlang der nördlichen und westlichen Gel-
tungsbereichsgrenze wird darüber hinaus 
ein 5 m breiter Streifen als private Grünflä-
che festgesetzt. Dieser dient der Eingrü-
nung und optischen Eingrenzung des 
Plangebietes zu den angrenzenden Kreis-
straßen 13 und 25.

Die Planungsfläche wird nachweislich ent-
lang des zur Deckung genutzten Weidezau-
nes von der Wildkatze durchwandert. Um 
die Deckung für die Wildkatze zu verbessern 
und die Verbundfunktion zumindest auf 
einem gleichbleibenden Niveau zu halten, 
wird eine 5 m breite Heckenstruktur auf der 
Planungsfläche zwischen geplantem Wohn- 
und Sondergebiet angelegt, die etwa die 
aktuell genutzte Route abbildet.

Die einzelnen Maßnahmen sind den textli-
chen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
und den Erläuterungen des Umweltberich-
tes zu entnehmen.

Mit Leitungs-, Geh- und Fahr-
rechten zu belastende Flächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Deckungsgleich mit den Schutzstreifen ent-
lang der Versorgungsleitungen werden Be-
reiche definiert, die mit Leitungs-, Geh- und 
Fahrrechten zugunsten der Versorgungsträ-
ger zu belasten ist. Dies gewährleistet so-
wohl den reibungslosen Betrieb sowie die 
Instandhaltung der bestehenden Leitungen 
durch die Versorgungsträger.

Anpflanzen von Bäumen,  
Sträuchern und sonstigen  
Bepflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Aufgrund der Ortsrandlage des Plangebietes 
in direkter Nachbarschaft zu der bereits be-

stehenden Wohnbebauung und den an-
grenzenden Kreisstraßen ist die hochwerti-
ge und qualitätsvolle Ausgestaltung der 
Freiräume von besonderer Bedeutung.

Mit den getroffenen grünordnerischen Fest-
setzungen wird die Entwicklung ökologisch 
hochwertiger Pflanzungen mit Mehrwert für 
das Orts- und Landschaftsbild erzielt.

Die getroffenen grünordnerischen Festset-
zungen tragen zudem dazu bei, dass eine 
strukturreiche und optisch ansprechende 
Durch- und Eingrünung des Medizinischen 
Versorgungszentrums und Wohngebietes 
geschaffen wird. 

Die einzelnen Maßnahmen sind den textli-
chen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
und den Erläuterungen des Umweltberich-
tes zu entnehmen.

Externe Kompensationsmaß-
nahme

Gem. § 9 Abs. 1a BauGB

Bei Durchführung der vorliegenden Planung 
entsteht ein Biotopverlust, welcher nicht in-
nerhalb des Geltungsbereiches kompensiert 
werden kann. Der ökologische Ausgleich 
muss durch eine externe Maßnahme außer-
halb des Bebauungsplans kompensiert wer-
den. Gem. einer Flächenbilanz verbleibt da-
her für den Biotopverlust ein externer Aus-
gleichsbedarf von 1,20 ha adäquater Bio-
topfläche.

Es wird festgesetzt, den erforderlichen ex-
ternen Ausgleich auf einem 1,20 ha großen 
Teilareal einer benachbarten Eigentumsflä-
che der Ortsgemeinde Weilerbach (Flur-
stück 4016) zu erbringen. Die Fläche befin-
det sich gegenüber der K 25 und wird inten-
siv ackerbaulich genutzt. Auf der ausgewie-
senen Fläche wird die ackerbauliche Nut-
zung eingestellt und eine extensive Grün-
landfläche entwickelt. Entwicklungsziel ist 
eine untergrasreiche Magerwiese des FFH-
Lebensraumtyps 6510.

Die externe Kompensationsmaßnahme ist 
den textlichen Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes und den Erläuterungen des Um-
weltberichtes zu entnehmen.

Die v.g. Festsetzung stellt somit die voll-
ständige Kompensation des aus dem 
Planvorhaben resultierenden Eingriffs in die 
Natur und Landschaft sicher.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LWG und LBauO)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V. mit §§ 57-63 LWG)

Die festgesetzten Maßnahmen der Abwas-
serbeseitigung dienen der ordnungsgemä-
ßen Entwässerung aller Flächen innerhalb 
des Plangebietes und wurden aus dem Ent-
wässerungskonzept übernommen. 

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m § 85 Abs. 4 LBO)

Für Bebauungspläne können gem. § 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit § 88 der rheinlandpfälzi-
schen Landesbauordnung (LBauO) gestalte-
rische Festsetzungen getroffen werden.

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern, werden örtli-
che Bauvorschriften in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 

Die getroffenen Festsetzungen wurden zur 
Gewährleistung einer einheitlichen und ty-
pischen Gestaltung des Ortsbildes definiert 
und vermeiden gestalterische Negativwir-
kungen auf das Landschaftsbild.

Die getroffenen Einschränkungen bei der 
Dachform, Dacheindeckung und Fassaden-
gestaltung sollen Auswüchse (z.B. glänzen-
de reflektierende Materialien) verhindern. 
Die Zulässigkeit von Anlagen zur Nutzung 
der Sonnenenergie auf den Dächern ermög-
licht die Energiegewinnung aus solarer 
Strahlungsenergie im Sinne der Nachhaltig-
keit. Die Festsetzung der Dachbegrünung 
von Flachdächern verbessert die ökologi-
sche Funktion und leistet einen beitrag zur 
Verbesserung der kleinklimatischen Funk-
tion.

Zwecks naturschutzfachlicher Aufwertung, 
zur Verbesserung des Mikroklimas sowie 
zur ansprechenden Gestaltung der Wohn-
gebiete sind Vorgartenbereiche zwischen 
der Straßenbegrenzungslinie und der stra-
ßenzugewandten Baugrenze mit bodende-
ckender Vegetation (Rasen, Gräser, Stau-
den, Kletterpflanzen, Gehölze) zu begrünen, 
mit Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen 
und zu unterhalten. Befestigte oder bekies-
te Flächen sind lediglich zulässig, soweit sie 
als notwendige Geh- und Fahrflächen bzw. 
dem Stellplatznachweis dienen und sich in 
ihrer Ausdehnung auf das für eine übliche 
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Benutzung angemessene Maß beschrän-
ken.

Die Vorschriften bzgl. der Gestaltung der 
Einfriedungen (z.B. Zaun, Mauer) dienen 
der Sicherung eines harmonischen Gesamt-
eindrucks in dem Gebiet und verhindern 
eine überdimensionierte Höhenentwicklung 
und eine Abschirmung zum öffentlichen 
Raum. 

Durch die Einhausung bzw. sichtgeschützte 
Aufstellung von Abfallbehältern sollen dar-
über hinaus nachteilige Auswirkungen auf 
das Ortsbild vermieden werden.

Zur Gewährleistung einer ausreichenden 
Anzahl an Stellplätzen, werden nachzuwei-
sende Stellplatzzahlen definiert.

Um das Plangebiet für eine zweckmäßige 
Nutzung nutzbar zu machen, sind Böschun-
gen, Stützmauern, Abgrabungen und Auf-
schüttungen erforderlich. 

Werbeanlagen im Sonstigen Sondergebiet 
werden nicht generell ausgeschlossen. Das 
Aufstellen von Werbeanlagen wird lediglich 
nach Art, Höhe der Werbeanlage, Standort 
und Ausgestaltung beschränkt. Damit wird 
sichergestellt, dass durch das Aufstellen von 
Werbeanlagen keine negativen Beeinträch-
tigungen der angrenzenden Kreisstraßen zu 
erwarten sind.

Mit den getroffenen Festsetzungen fügt sich 
das Vorhaben harmonisch in die Umgebung 
und angrenzende Bebauung ein.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplans die öf-
fentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gerecht abwägen. 
Die Abwägung ist die eigentliche Planungs-
entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr 
städtebauliches Konzept um und entschei-
det sich für die Berücksichtigung bestimm-
ter Interessen und die Zurückstellung der 
dieser Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials

• Gewichtung der Belange

• Ausgleich der betroffenen Belange

• Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Lebensbedingungen vor-
findet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Plangebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 

Plangebiet vermieden werden. Dies kann 
erreicht werden, indem unvereinbare Nut-
zungen voneinander getrennt werden.

Die Festsetzungen wurden so gewählt, dass 
sich das Medizinische Versorgungszentrum 
hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung 
bestmöglich in die Umgebung einfügt. 

Zu den nach BauNVO im Allgemeinen 
Wohngebiet zulässigen Nutzungen zählen 
auch Anlagen für gesundheitliche Zwecke. 
Dies unterstreicht noch einmal mehr die 
Verträglichkeit dieser Nutzung.

Die unmittelbare Umgebung des Plange-
bietes dient in erster Linie dem Wohnen 
bzw. als Standort von Nutzungen, die das 
Wohnen nicht wesentlich stören (z. B. 
Dienstleistungsbetriebe). Gegenseitige Be-
einträchtigungen dieser Nutzungen sind 
bisher keine bekannt und auch künftig nicht 
zu erwarten.

Ein wichtiges Kriterium gesunder Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse ist die Berücksichti-
gung ausreichender Abstände gem. Landes-
bauordnung. Die erforderlichen Abstands-
flächen werden alle eingehalten, so dass 
ausreichend Belichtung und Belüftung ge-
währleistet werden kann.

Durch die vorgesehene Planung kommt es 
insgesamt zu keinen nachteiligen Auswir-
kungen auf gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse.

Auswirkungen auf die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung

Mit zu den wichtigsten städtebaulichen 
Aufgaben der Kommune gehört die Schaf-
fung der planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zur Versorgung der Bevölkerung mit 
Wohnbaugrundstücken bzw. einem ent-
sprechenden Angebot von Wohnungen auf 
dem Immobilienmarkt. 

Das Angebot sollte daher vielfältig sein und 
den unterschiedlichen Wünschen und Be-
dürfnissen der Bevölkerung Rechnung tra-
gen. Der vorliegende Bebauungsplan 
kommt dieser Forderung nach. 

Mit dem vorliegenden Vorhaben werden die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Arrondierung eines bestehenden Wohn-

gebietes geschaffen. Hierdurch wird der be-
stehenden Nachfrage Rechnung getragen.

Insbesondere auch der speziellen Nachfrage 
nach Wohnraum für Betriebsleiter oder Mit-
arbeiter des Medizinischen Versorgungs-
zentrums könnte an diesem Standort Rech-
nung getragen werden.

Auswirkungen auf die Belange der 
Versorgung der Bevölkerung

Mit der Errichtung eines Medizinischen Ver-
sorgungszentrums wird die medizinische 
Versorgung und damit eine zentrale Da-
seinsfunktion in der gesamten Verbands-
gemeinde verbessert und langfristig gesi-
chert.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbilds

Bei der Fläche handelt es sich um eine 
Grünfläche (Wiesenfläche) am nordwestli-
chen Siedlungs rand der Ortsgemeinde Ro-
denbach. Mit der geplanten Bebauung wird 
der Siedlungskörper sinnvoll weiterentwi-
ckelt und arrondiert. Ein darüber hinausge-
hender Eingriff in die freie Landschaft findet 
nicht statt. 

Die Umgebung ist durch freistehende Einfa-
milienhäuser geprägt. 

Das Orts- und Landschaftsbild wird durch 
die Planung nicht negativ beeinflusst, da 
die Dimensionierung der Gebäude eine 
maßvolle Entwicklung ermöglicht.

Das vorgesehene Medizinische Versor-
gungszentrum weist max. drei Vollgeschos-
se auf. Die geplante Wohnbebauung bildet 
einen Übergang zum Medizinischen Versor-
gungszentrum. Durch die getroffene Fest-
setzung wird eine Staffelung der 
Geschossigkeit von einem Vollgeschoss 
„Am Ramsteiner Tor“ über zwei Vollge-
schosse im allgemeinen Wohngebiet zu drei 
Vollgeschossen im Bereich des sonstigen 
Sondergebietes vorbereitet. Es sind keine si-
gnifikant nachteiligen Auswirkungen auf 
die angrenzende Nachbarschaft zu erwar-
ten. Die überbaubaren Grundstücksflächen 
den allgemeinen Wohngebietes wurden mit 
einem Abstand von 10 m zu den angren-
zenden Grundstücken der Wohnbebauung 

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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„Am Ramsteiner Tor“ festgesetzt. Von der 
Anordnung und Gestaltung des geplanten 
Baukörpers geht in Verbindung mit den to-
pografischen Gegebenheiten keine erheb-
lich dominierende Wirkung auf die angren-
zende Wohnbebauung aus. Die Festsetzung 
der überbaubaren Grundstücksflächen ga-
rantiert darüber hinaus ausreichend 
Freiflächen auf den Grundstücken.

Zudem tragen auch die Begrünungen im 
Plangebiet (u. a. Heckenpflanzungen, Be-
grünung der oberirdischen Stellplätze) dazu 
bei, dass keine negativen Auswirkungen auf 
das Orts- und Landschaftsbild entstehen.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Aufgrund der vorhandenen Biotopstruktur 
und der unmittelbar angrenzenden Lage 
zum Siedlungsbereich mit entsprechenden 
Beeinträchtigungen (Verkehrswege, Lärm, 
Bewegungsunruhe, Flächenversiegelung, 
Bebauung) liegen bestehende Vorbelastun-
gen vor.

„Das Plangebiet liegt nicht innerhalb von 
Vorbehalts- oder Vorranggebieten, aus dem 
umgebenden Regionalen Grünzug und dem 
Vorbehaltsgebiet für die Sicherung des 
Grundwassers ist der Geltungsbereich er-
kennbar ausgeschlossen. Damit entspricht 
der Bebauungsplan den Zielen der Raum-
ordnung. 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb von 
Schutzgebieten n. BNatSchG. Ausgewiese-
ne Trinkwasserschutzgebiete, Heilquellen-
schutzgebiete oder gesetzliche Über-
schwemmungsgebiete sind nicht betroffen. 
Allerdings befindet sich der Planungsraum 
innerhalb der Wasserschutzzone III des ge-
planten Trinkwasserschutzgebietes Weiler-
bach, Rodenbach.  

Gem. den Fachdaten des Landschaftsinfor-
mationssystems der Naturschutzverwaltung 
liegen innerhalb des Geltungsbereiches kei-
ne erfassten Lebensraumtypen gemäß Anh. 
I FFH-RL und keine nach § 30 BNatSchG in 
i.V.m. § 15 LNatSchG gesetzlich geschütz-
ten Biotope.  

Der Geltungsbereich umfasst eine in 2 Teil-
areale segmentierte Mähweide mit mittle-
rem Biotopwert (gem. Biotopwerteliste der 
Praxisleitfadens unter Berücksichtigung bio-
topabhängiger Abwertungen). Die Fläche 
ist bis auf aufwachsende Ziersträucher im 
Umfeld eines Unterstandes gehölzfrei. Trotz 
des lediglich mittleren Biotopwertes ist auf-
grund der vollständigen Beanspruchung ein 

erheblicher Verlust besonderer Schwere in 
Bezug auf die Biotope zu prognostizieren. 

Aus faunistischer Sicht ist davon auszuge-
hen, dass das gesamte Areal keine essen-
tielle Bedeutung als Lebensraum oder Teille-
bensraum für wertgebende Arten besitzt, 
auch nicht für die potenziell in den angren-
zenden Wäldern, Gebüschformationen oder 
Agrarstandorten vorkommenden Vogel- 
arten. Auf der Flächen können Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten von planungsrele-
vanten Vogelarten generell ausgeschlossen 
werden.

Mit Quartieren von Fledermäusen ist auf 
der Fläche ebenfalls nicht zu rechnen, eben-
so ist eine besondere Bedeutung der struk-
turlosen Fläche als Jagdgebiet nicht erkenn-
bar. Mögliche Leitstrukturen sind die Flä-
chenränder und evtl. auch der die Gesamt-
fläche in 2 Teilareale trennende Weidezaun 
(mit Weideresten und einzelnen aufkom-
menden Büschen). Letzterer wird von der 
nachweislich über die Fläche wandernden 
Wildkatze als Deckung genutzt, die daher 
von der genannten Erheblichkeitsbeurtei-
lung ausdrücklich auszunehmen ist. Da mit 
weiteren planungsrelevanten Arten/Arten-
gruppen (Reptilien, Amphibien, Insekten) 
nicht zu rechnen ist, verbleibt sie als einzige 
rechtsrelevante Art. Zum Erhalt der Wander-
wegefunktion wurden entsprechende Maß-
nahmen festgesetzt (Schaffung einer linea-
ren Gehölzstruktur mit verbesserten De-
ckungsmöglichkeit auf dem beobachteten 
Wanderkorridor). 

Da den Flächen innerhalb des 
Geltungsbereiches keine essentielle Bedeu-
tung als Lebensraum i.S.d. § 19, Abs. 3 Nr. 1, 
BNatSchG zugewiesen werden kann, ent-
sprechende Arten hier nicht vorkommen 
oder im Falle der hier potenziell vorkom-
menden Arten(gruppen) eine Verschlechte-
rung des Erhaltungszustandes nicht prog-
nostiziert werden kann, sind Schäden n. § 
19 BNatSchG i.V. mit dem Umweltscha-
densgesetz nicht zu erwarten. 

Für die Wildkatze erscheint die gewählte 
Maßnahme ausreichend um die Verbund-
funktion auf einem zumindest gleichwerti-
gem Niveau zu halten.  

Das nachbeweidete Grünland ist nicht als 
Lebensraum nach Anh. I der FFH-Richtlinie 
einzustufen. Damit ist auch die Frage einer 
möglichen Umwelthaftung mit nein zu be-
antworten. 

Aufgrund der schutzgutbezogenen Aus-
gangswerte und der Eingriffstiefe (v.a. Bio-

tope, Böden) sind externe Ausgleichsmaß-
nahmen i.S.d. Eingriffsregelung erforderlich. 
Vorgesehen ist die Entwicklung einer exten-
siv bewirtschafteten Grünlandfläche auf 
einem 1,20 ha großen Teilareal einer be-
nachbarten Eigentumsfläche der 
Ortsgemeinde Weilerbach (Flurstück 4016). 
Die Fläche befindet sich gegenüber der K 25 
und wird aktuell intensiv ackerbaulich ge-
nutzt. 

Entwicklungsziel ist eine untergrasreiche 
Magerwiese des FFH-Lebensraumtyps 
6510. 

Unter den abiotischen Schutzgütern ist vor 
allem der Eingriff in die Böden bzw. Boden-
funktionen als erheblich zu werten und er-
fordert einen funktionalen Ausgleich. Dieser 
kann multifunktional mit dem Biotopaus-
gleich durch die beschriebenen externen 
Kompensationsmaßnahmen erbracht wer-
den (Umwandlung einer intensiv bewirt-
schafteten Ackerfläche in Extensivgrün-
land).  

Möglichkeiten einer funktional gleichge-
richteten Kompensation (Entsiegelung) be-
stehen im Gemeindegebiet aktuell nicht. 

Unter den weiteren abiotischen Schutzgü-
tern Mensch, Wasser, Luft, Klima und 
Landschaftsbild lässt sich keine besondere 
qualitätsbezogene Disposition oder erhebli-
che Wirkung durch das Planungsvorhaben 
ableiten.“
(Quelle: Umweltbericht mit  Fachbeitrag Naturschutz  
und artenschutzrechtlicher Prüfung zum Bebauungs-
plan Medizinisches Versorgungszentrum und 
Wohnbebauung „Weißerde“; ARK Umweltplanung 
und –consulting Paul-Marien-Straße 18 66111 Saar-
brücken)

Auswirkungen auf Belange des 
Hochwasserschutzes und der Hoch-
wasservorsorge, insbesondere die 
Vermeidung und Verringerung von 
Hochwasserschäden einschließlich 
Schäden durch Starkregen

In Anbetracht der klimatischen Veränderun-
gen wird vorsorglich darauf hingewiesen, 
dass Oberflächenabflüsse (aufgrund von 
Starkregenereignissen) einem kontrollierten 
Abfluss zugeführt werden müssen. Den um-
liegenden Anliegern darf kein zusätzliches 
Risiko durch unkontrollierte Überflutungen 
entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächen-
planung vorsorglich entsprechende Maß-
nahmen vorzusehen. Besonderer Maßnah-
men zur Abwehr von möglichen Überflutun-
gen sind während der Baudurchführung 
und bis hin zur endgültigen Begrünung und 
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Grundstücksgestaltung durch die Grund-
stückseigentümer zu bedenken.

Insofern kann davon ausgegangen werden, 
dass die Belange des Hochwasserschutzes 
und die Intensität von Starkregenereignis-
sen  durch die Planung nicht negativ beein-
trächtigt werden. Zudem wurden die Ober-
flächenabflüsse im Rahmen des Entwässe-
rungskonzeptes betrachtet.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Mit der Realisierung der geplanten Nutzun-
gen wird es zu einem Anstieg des Verkehrs-
aufkommens kommen, der in erster Linie 
durch die Patienten, Besucher und Beschäf-
tigte des Medizinischen Versorgungszent-
rums hervorgerufen wird.  Aufgrund der 
ausreichenden Dimensionierung der an-
grenzenden Kreisstraße 25 kann der zusätz-
lich entstehende Verkehr aufgenommen 
werden. 

„Die Ergebnisse von Leistungsfähigkeit und 
Verkehrsfluss kommen zu dem Ergebnis, 
dass die Verkehrsqualität an der neuen Ein-
mündung (K 25 / Zufahrt MVZ) mit großen 
Reserven gesichert werden kann. Der Kno-
tenpunkt ist als leistungsfähig zu bewerten. 
Verkehrsflussdefizite können ausgeschlos-
sen werden. Somit sind aus rein leistungs-
technischen Gründen keine separate Ab- 
und Einbiegespuren erforderlich.

Der Knotenpunkt K1 (K 13 / K 25) weist be-
reits in der Analyse Defizite auf. Im P0- und 
P1-Fall ist die Einmündung in der Nachmit-
tagsspitze überlastet. Die Qualitätsstufe F 
bezieht sich auf die linkseinbiegenden Ver-
kehre von der K 25 auf die K 13, sowie die 
gesamte Mischspur K 25. Auf Grund der 
langen Wartezeiten bildet sich ein Rückstau, 
der die benachbarte Zufahrt des MVZ be-
einträchtigen kann. Dies Probleme werden 
jedoch nicht durch das geplante MVZ verur-
sacht, da die Verkehrsflussdefizite bereits in 
der Analyse und im P0-Fall auftreten.

Somit sind, unabhängig vom geplanten 
MVZ leistungssteigernde Maßnahmen am 
Knotenpunkt K1 (z.B. Errichtung eines 
Kreisverkehrsplatzes) aus verkehrstechni-
scher Sicht zu empfehlen.“
(Quelle: Verkehrsplanerische Begleituntersuchung zum 
Bebauungsplan Medizinisches Versorgungszentrum 
und Wohnbebauung „Weißerde“; Ingenieurbüro VER-
TEC, Hohenfelder Straße 13, 56068 Koblenz)

Der ruhende Verkehr wird innerhalb des 
Plangebietes auf oberirdischen Stellplatzflä-
chen geordnet. Dies trägt dazu bei, dass ru-

hender Verkehr und Parksuchverkehr in der 
Umgebung vermieden werden. 

Der durch die geplante Wohnbebauung neu 
entstehende Verkehr beschränkt sich über-
wiegend auf Anwohnerverkehr von voraus-
sichtlich zwei Einzelhäusern, welcher prob-
lemlos durch die Straße „Am Ramsteiner 
Tor“ aufgenommen werden kann. Der ru-
hende Verkehr des Allgemeinen Wohnge-
bietes wird über den erforderlichen Stell-
platznachweis vollständig auf den Grund-
stücken geordnet.

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer- 
den berücksichtigt. Die technische Infra-
struktur zur Ver- und Entsorgung des 
Plangebietes ist aufgrund der bestehenden 
angrenzenden Bebauung bereits grundsätz-
lich vorhanden (Wasser, Elektrizität etc.), 
muss jedoch zum Plangebiet entsprechend 
ausgebaut werden.  

Es wird angestrebt, die durch den Bebau-
ungsplan überplante Fläche über die vor-
handenen Kanalisationseinrichtungen des 
LBM zu entwässern. Der Bau eines eige nen 
Ableitungskanals nur für den Bereich MVZ 
und Wohnbebauung ist aus wirt schaftlicher 
Sicht zu vermeiden. 

Gemäß den rechtlichen Vorgaben ist das 
anfallende Oberflächenwasser zunächst 
dort zu bewirtschaften, wo es anfällt. Vor-
stehend wurden Möglichkeiten zur Umset-
zung dieser Forderungen beschrieben. Nach 
Vorlage eines Baugrundgut achtens mit 
Nachweis der Durchlässigkeiten des Unter-
grundes kann das Konzept konkretisiert 
werden. 

Das Konzept wurde mit den Fach- und 
Genehmigungsbehörden vorabgestimmt. 
Er gebnis ist die grundsätzliche Machbarkeit 
der geplanten Konzeption; einige Randbe-
dingungen konnten bereits festgelegt wer-
den. Ebenso wurden Abstimmungen mit 
dem LBM und den für die Abwasserbeseiti-
gung zuständigen Verbandsgemeindewer-
ken Weilerbach durchgeführt. 

Die SGD Süd hat auch darauf hingewiesen, 
dass die Entwässerungseinrichtungen des 
LBM Teil eines Planfeststellungsbeschlusses 
zum Bau der Landesstraße L 367 aus dem 
Jahr 1976 sind. Auch seitens des LBM wur-
de dies recherchiert. Insofern ist später in 
einem wasserrechtlichen Verfahren zur Ein-
leitung von Oberflächenwasser aus dem Be-
reich des Bebauungsplans in Gewässer und 
zum Bau und Betrieb von Anlagen zur Rück-
haltung von Oberflächenwasser auch der 
Teil dieses Planfeststel lungsbeschlusses zu 

berücksichtigen, der sich auf die Einleitung 
von Oberflächen wasser der Kreisstraßen K 
13 und K 25 und der L 367 aus diesem Ab-
schnitt in offene Gewässer bezieht.
(Quelle Entwässerungskonzept - Medizinisches Versor-
gungszentrum und Wohnbebauung „Weißerde“ - 
Ortsgemeinden Rodenbach und Weilerbach; WVE 
GmbH Kaiserslautern, Blechhammerweg 50, 67659 
Kaiserslautern)

Insofern ist für die Ebene des Bebauungs-
planes die Ver- und Entsorgung des Gebie-
tes als ordnungsgemäß sichergestellt zu er-
achten.

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Auswirkungen auf die Belange des Klima-
schutzes können aufgrund des geringen 
Flächenumfangs ausgeschlossen werden.

Eine bauliche Nutzung auf den Grundstü-
cken bringt zwar einen gewissen Grad an 
Überbauung mit sich, allerdings kann ange-
sichts der zu erwartenden privaten Freiflä-
che-/Hausgartengestaltung von einem ge-
ringeren Versiegelungsgrad ausgegangen 
werden. Abgesehen von potenziell eintre-
tenden sehr geringfügigen mikroklimati-
schen Veränderungen, können erhebliche 
negative Auswirkungen insgesamt ausge-
schlossen werden.

Darüber hinaus ist die Nutzung von Solar-
energie auf Dachflächen zulässig.

Auswirkungen auf Belange der Land- 
und Forstwirtschaft

Durch die Planung werden landwirtschaft-
lich genutzte Flächen in Anspruch genom-
men. Aufgrund der überschaubaren betrof-
fenen Flächengröße, des geringen natürli-
chen Ertragspotenzials sowie insbesondere 
der Tatsache, dass es sich um kein 
Vorranggebiet für die Landwirtschaft han-
delt, ist eine Inanspruchnahme der betroffe-
nen Fläche vertretbar. 

Forstwirtschaftliche Belange werden durch 
die Planung nicht berührt.

Auswirkungen auf private Belange

Durch die Planung ergeben sich für die 
Grundstückseigentümer keine erheblich ne-
gativen Folgen. Wie die vorangehenden 
Ausführungen belegen, werden die Nutz-
barkeit und auch der Wert des Grundstücks, 
auch der Grundstücke im Umfeld, nicht in 
einer Art und Weise eingeschränkt, die dem 
Einzelnen unzumutbar ist. 
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Es sind keine signifikant nachteilige Auswir-
kungen auf die angrenzende Nachbarschaft 
zu erwarten. Zum einen ist die festgesetzte 
Nutzungsart verträglich zur Umgebungs-
nutzung.

Zum anderen wurden entsprechende Fest-
setzungen getroffen, um das Einfügen in 
den Bestand weitgehend zu sichern (vgl. vo-
rangegangene Ausführungen).

Die Belange der angrenzenden Nachbar-
schaft werden somit durch das Bauvorha-
ben nicht beeinträchtigt. Die bauplanungs- 
und bauordnungsrechtlichen Vorgaben 
werden eingehalten. 

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

• Ausbau der medizinischen Versorgung /
Entwicklung einer zeitgemäßen Ge-
sundheitsversorgung von regionaler Be-
deutung

• Schaffung von Wohnraum u.a. für Be-
triebsleiter oder Mitarbeiter des Medizi-
nischen Versorgungszentrums durch 
sinnvolle Weiterentwicklung/Arrondie-
rung des Siedlungsrandes

• Störungen und Beeinträchtigungen der 
Planung auf die Umgebungsnutzung 
können ausgeschlossen werden; eben-
so verhält es sich umgekehrt

• Keine nachteiligen Auswirkungen auf 
das Orts- und Landschaftsbild

• Keine erheblichen, nicht ausgleichbaren 
Auswirkungen auf die Belange des Um-
weltschutzes; bei Beachtung der festge-

setzten Vermeidungs-, Verminderungs- 
und Kompensationsmaßnahmen 

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hochwasserschutzes

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs; Umsetzung der 
aus verkehrstechnischer Sicht zu emp-
fehlenden, unabhängig vom geplanten 
MVZ, leistungssteigernden Maßnah-
men am Knotenpunkt K1 (z.B. Errich-
tung eines Kreisverkehrsplatzes) 

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung; bei Beachtung der 
aus dem Entwässerungskonzept abge-
leiteten Vorgaben zur Schmutzwasser-
entsorgung und Oberflächenentwässe-
rung

• Keine Auswirkungen auf die Belange 
des Klimaschutzes

• Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange der Landwirtschaft

• Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen den Bebauungs-
plan

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes 
sprechen.

Fazit

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes wurden die zu beach-
tenden Belange in ihrer Gesamtheit unterei-
nander und gegeneinander abgewogen. 
Aufgrund der genannten Argumente, die für 
die Planung sprechen, kommen die 
Ortsgemeinden zu dem Ergebnis, dass der 
Umsetzung der Planung nichts entgegen-
steht.


